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A. Allgemeine Bemerkungen 

Die Bundesregierung hat in der 89. Sitzung des Deut-
schen Bundestages am 6. September 1988 den Ent-
wurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundes-
haushaltsplans für das Haushaltsjahr 1989 (Haus-
haltsgesetz 1989) in der Drucksache 11/2700 beim 
Deutschen Bundestag eingebracht. Gleichzeitig 
wurde der Finanzplan des Bundes 1988 bis 1992 in der 
Drucksache 11/2701 vorgelegt. 

Nach der Einbringungsrede von Bundesfinanzmini-
ster Dr. Stoltenberg debattierte der Deutsche Bundes-
tag in der 89., 90., 91. und 92. Sitzung am 6., 7., 8. und 
9. September 1988 den Gesetzentwurf in Erster Bera-
tung und überwies die Vorlage anschließend zusam-
men mit dem Finanzplan an den Haushaltsaus-
schuß. 

Der Haushaltsausschuß hatte für den Ablauf der Bera-
tungen im Ausschuß wiederum einen Zeitplan aufge-
stellt, der auch den anderen Fachausschüssen des 
Deutschen Bundestages bekanntgegeben wurde. 

Die gutachtlichen Stellungnahmen anderer Aus-
schüsse wurden entsprechend der Regelung nach 
§ 95 Abs. 1 GO BT beim Aufruf der jeweiligen Einzel-
pläne in die Beratungen einbezogen. Zum Teil haben 
die anderen Ausschüsse mit den vom Haushaltsaus-
schuß benannten Berichterstattern für die jewei ligen 
Einzelpläne des Bundeshaushaltsplans Verbindung 
aufgenommen, um ihr Beratungsergebnis bereits in 
die sogenannten Berichterstattergespräche einfließen 

zu lassen. Das Ergebnis der Berichterstattergespräche 
zu den Einzelplänen war wiederum Grundlage für die 
Beratungen im Haushaltsausschuß. 

Der Haushaltsausschuß nahm in seiner 32. Sitzung am 
21. September 1988 die Beratungen auf. In zehn über-
wiegend ganztägigen Sitzungen hat der Haushalts-
ausschuß den Entwurf zum Haushaltsgesetz 1989 und 
den mit dem Gesetzentwurf festzustellenden Bundes-
haushaltsplan 1989 beraten. Die Beratungen wurden 
am 10. November 1988 abgeschlossen. 

Die große Anzahl zu beratender Posi tionen des Bun-
deshaushalts und die nach dem Sitzungsplan des 
Deutschen Bundestages zur Verfügung stehende Be-
ratungszeit erforderten wiederum eine straffe Erörte-
rung sowie die Genehmigung von Ausschußsitzungen 
auch an Plenarsitzungstagen des Deutschen Bundes-
tages. Dadurch konnte dem Beratungsbedürfnis des 
Deutschen Bundestages und dem Gebot, den Bundes-
haushalt vor Beginn des Haushaltsjahres zu verab-
schieden, Rechnung getragen werden. 

B. Stellungnahmen beteiligter Ausschüsse 

4. Ausschuß (Innenausschuß) 

Der Innenausschuß hat den Entwurf für die Einzel-
pläne 06 und 36 des Bundeshaushalts 1989 am 12. Ok-
tober 1988 mit folgendem Ergebnis beraten: 
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1. Der Innenausschuß begrüßt die im Regierungsent-
wurf enthaltene Steigerung der Mittel für die Kul-
turarbeit des Bundes um 9,1 %. Er wi ll, daß auch in 
Zukunft die besondere Bedeutung der Kulturarbeit 
des Bundes bei der Veranschlagung von Mitteln 
Berücksichtigung findet. 

Der Innenausschuß ist u. a. der Auffassung, daß 
ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung ste-
hen müssen, um eine Abwanderung wertvollen na-
tionalen Kulturguts ins Ausland zu verhindern. 

2. Der Innenausschuß begrüßt die im Sonderpro-
gramm zur Eingliederung der Aussiedler beschlos-
senen Maßnahmen und bittet die Bundesregierung 
sicherzustellen, daß die vorgesehenen Hilfeleistun-
gen den Aussiedlern unter Vermeidung bürokrati-
scher Hemmnisse möglichst schnell zur Verfügung 
gestellt werden. Der Innenausschuß ist der Über-
zeugung, daß nur mit einer sofortigen Erhöhung 
des Wohnungsangebots für die Aussiedler und ihre 
Familien die in den Städten und Gemeinden spür-
bar werdenden Vorbehalte gegen eine Aufnahme 
von Aussiedlern abgebaut werden können. Er ap-
pelliert deshalb an die Länder und Gemeinden, 
schnell Wohnraum zur Verfügung zu stellen und 
bei der Umsetzung des Sofortprogramms der Bun-
desregierung konstruktiv mitzuwirken sowie dar-
über hinausgehende Maßnahmen zu ergreifen und 
dabei auch neue Wege zu beschreiten. Der Innen-
ausschuß ist der Auffassung, daß der Aufgaben- 
und Arbeitszuwachs im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Integration der Aussiedler auch zu 
einer verbesserten Personalausstattung der damit 
befaßten Arbeitseinheiten führen sollte. 

Der Innenausschuß ist sich bewußt, daß die Ein-
gliederung der Aussiedler nicht nur eine finan-
zielle Frage ist. Er fordert deshalb die Bundesregie-
rung auf, alle geeigneten Maßnahmen zu ergrei-
fen, um die Bevölkerung umfassend zu unterrich-
ten und bei der Eingliederung unserer Landsleute 
zu helfen. 

3. Die gegenwärtige Arbeitssituation des Bundesam-
tes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
wird geprägt durch die Zunahme der Asylanträge. 
1989 ist mit einer entsprechenden Entwicklung zu 
rechnen. Deshalb müssen alle Aufgabenbereiche 
des Amtes stellenmäßig in die Lage versetzt wer-
den, das erwartete Aufgabenvolumen zu bewälti-
gen. Im Hinblick auf den erwarteten weiter stei-
genden Antragszugang hält der Innenausschuß 
eine stellenmäßige Verstärkung des Verfahrensbe-
reichs des Bundesamtes für erforderlich, damit die 
notwendigen Entscheidungen über Asylanträge 
nicht verzögert werden. Der Innenausschuß emp-
fiehlt aufgrund der Erfahrungen in der Vergangen-
heit, die Stellenausstattung des Amtes nicht zu 
knapp zu bemessen. Das Amt muß in der Lage sein, 
bei jeder Zunahme der Asylanträge sofort ohne 
zeitliche Verzögerung mit eingearbeitetem Perso-
nal zu reagieren. Der Innenausschuß hält es für 
erforderlich, daß das Bundesamt für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge schrittweise perso-
nell so ausgestattet wird, daß Asylanträge in einem 

Zeitraum von 6 bis 8 Monaten entschieden werden 
können. Im Haushalt 1989 sind mit dieser Zielset-
zung 110 neue Stellen auszubringen; damit sollte 
eine Anpassung der Besoldungsstruktur im Bun-
desamt für die Anerkennung ausländischer Flücht-
linge verbunden werden. 

4. Der Innenausschuß ist der Auffassung, daß die Mit-
tel für den Schutzraumbau unbedingt in der bishe-
rigen Größenordnung zur Verfügung gestellt wer-
den müssen. Der Innenausschuß anerkennt die in-
zwischen von der Bundesregierung ergriffenen 
Maßnahmen zur zeitnahen Bereitstellung von För-
dermittel im Bereich des Schutzraumbaus. 

Die Bundesregierung wird gleichwohl aufgefor-
dert, weitere Schritte in Angriff zu nehmen, die 
einem beschleunigten Mittelabfluß dienen. 

5. Der Innenausschuß bekräftigt erneut seine Auffas-
sung, daß die jetzt bis zu 20 Jahren eingesetzten 
Katastrophen-/Rettungshubschrauber des Bundes 
nicht mehr in hinreichendem Maße den an sie ge-
stellten Anforderungen genügen und durch grö-
ßere, mit Zweimannbesatzung zu fliegende Ma-
schinen schnellstmöglich ersetzt werden müssen, 
um so die Grundlage für eine bessere medizinische 
Versorgung während des Fluges zu schaffen. 

Der Innenausschuß begrüßt daher die im Regie-
rungsentwurf des Bundeshaushaltsplans 1989 ab-
gesicherte Finanzierung der Ersatzbeschaffung 
von 23 Katastrophen-/Rettungshubschraubern. Die 
Bundesregierung wird aufgefordert, die noch off e-
nen Fragen inhaltlich und zeitlich so zu klären, daß 
die im Regierungsentwurf zum Haushalt 1989 ent-
haltene qualifizierte Sperre der Verpflichtungser-
mächtigung Anfang 1989 aufgehoben werden 
kann. 

6. Der Innenausschuß ist der Auffassung, daß die vor-
zuhaltende Ausstattung von Einsatzfahrzeugen bei 
den Organisationen des erweiterten Katastrophen-
schutzes einschließlich des THW kontinuierlich er-
gänzt werden soll. 

Der Innenausschuß hat seine o. a. Stellungnahme mit 
den Stimmen der Koalitionsfraktionen und gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE 
GRÜNEN beschlossen. 

Der Innenausschuß hat unter anderem Anträge der 
Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN zu 
einer Verbesserung der Personalausstattung des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz abgelehnt, wo-
bei die Koalitionsfraktionen eine Personalverstärkung 
für wünschenswert hielten, wenn diese nicht zu La-
sten anderer Bereiche ginge. 

Der Innenausschuß hat ferner den Bundesminister des 
Innern einvernehmlich aufgefordert, rechtzeitig im 
neuen Haushaltsjahr den abschließenden Bericht des 
Bundesrechnungshofes zum Technischen Hilfswerk 
(THW) und seine umfassende Stellungnahme dazu 
einschließlich der vorzunehmenden Veränderungen 
vorzulegen. 
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6. Ausschuß (Rechtsausschuß) 

Der Rechtsausschuß hat in seiner Sitzung am 21. Sep-
tember 1988 einstimmig empfohlen, es bei der derzei-
tigen Ausgestaltung der Unterhaltsbeihilfen an Pa-
tentanwaltsbewerber zu belassen, die Unterhaltsbei-
hilfe also nicht als Darlehen zu gewähren. 

7. Ausschuß (Finanzausschuß) 

Der Finanzausschuß hat sich gutachtlich in seiner Sit-
zung am 9. November 1988 mit der Vorlage befaßt 
und empfiehlt dem federführenden Haushaltsaus-
schuß, das Ergebnis des Arbeitskreises „Steuerschät-
zung" vom 7./8. November 1988 dem Einzelplan 60 
und damit dem Haushaltsgesetz 1989 zugrunde zu 
legen. 

9. Ausschuß (Ausschuß für Wirtschaft) 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat in seiner 31. Sitzung 
am 12. Oktober 1988 folgende Anregungen zum Ein-
zelplan 09 — Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft — beschlossen: 

Kapitel 09 02 — Allgemeine Bewilligungen —

1. Titelgruppe 05 — Forschung, Entwicklung und In-
novation im Mittelstandsbe-
reich — 

Titel 685 52 	— Förderung der industriellen 
Gemeinschaftsforschung und 
-entwicklung 

Der Ansatz wird um 4 Mio. DM auf 110 Mio. DM 
aufgestockt. 

Nach Titel 685 52 wird folgender neuer Titel einge-
fügt: 
„Förderung des Technologietransfers 
zugunsten kleiner und mittlerer 
Unternehmen 	 10 Mio. DM 

Verpflichtungsermächtigung 	 30 000 TDM 
davon fällig: 
Haushaltsjahr 1990 bis zu 	 10 000 TDM 
Haushaltsjahr 1991 bis zu 	 10 000 TDM 
Haushaltsjahr 1992 bis zu 	 10 000 TDM" 

Titel 685 57 — Förderung des Normenwesens 
und der Gütekennzeichnung — 

Der  Ansatz wird um 1 Mio. DM auf 7,9 Mio. DM 
erhöht. 

8. Titelgruppe 08 — Maßnahmen im Bereich der Au-
ßenwirtschaft — 

Titel 685 81 — Zuwendung an die Deutsche 
Zentrale für Tourismus e. V., 
Frankfurt  (Main) 

Der Ansatz wird um 1 Mio. DM auf 39 346 Mio. DM 
erhöht. 

9. Titelgruppe 10 — Hilfen für die Werftindustrie — 

Titel 662 74 	— Zinszuschüsse zur Finanzierung 
von Aufträgen an die Deutschen 
Schiffswerften 

Titel 683 74 	— Wettbewerbshilfen für die deut- 
schen Schiffswerften 

Der Ausschuß für Wirtschaft bittet den Haushalts-
ausschuß zu prüfen, ob und wie die Lage der deut-
schen Schiffswerften für die Übergangszeit von 
3 Jahren verbessert werden kann. 

10.Der Ausschuß für Wirtschaft bittet darüber hinaus 
den Haushaltsausschuß im Finanzplan des Bundes 
1988 bis 1992 (Drucksache 11/2701) darauf hinzu-
wirken, daß die Ansätze im Einzelplan 09 Kapi-
tel 09 02 Allgemeine Bewilligungen 

Titelgruppe 06 — Förderung der Leistungssteige-
rung und Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unterneh-
men der gewerblichen Wi rt

-schaft sowie freier Berufe 

Titel 685 61 	— Förderung der Leistungssteige-
rung im Handwerk 

Titel 685 63 	— Förderung der Leistungssteige-
rung im Handel 

Titel 685 64 	— Förderung der Leistungssteige-
rung im Fremdenverkehrsge-
werbe 

Titel 685 65 	— Förderung der Leistungssteige-
rung in kleinen und mittleren 
Unternehmen der Industrie, im 
Verkehrs- und sonstigen Dienst-
leistungsgewerbe 

Titel 685 68 — Förderung der Beratung von Exi-
stenzgründern 

nicht, wie beabsichtigt, ab dem Jahre 1990 gekürzt, 
sondern zumindest auf dem gleichen Stand wie 
1989 gehalten und qualitativ weiter entwickelt 
werden. 

Der Ausschuß für Wirtschaft bittet den Haushalts-
ausschuß weiter zu prüfen, ob bei der erforderli-
chen Verlängerung der Richtlinien zur Beratungs-
förderung zu bisherigen Bedingungen neue dring-
liche Aufgabenfelder kleiner und mittlerer Unter-
nehmen wie 

— die Vorbereitung auf den einheitlichen EG-Bin-
nenmarkt 1992, 

— ein schnellerer und besserer Technologie-
Transfer und 

— ein verstärkter Umweltschutz 

mit in die Förderung einbezogen werden können. 
Keineswegs sollte die Verlängerung der Bera-
tungs-Richtlinien in den Mittelansätzen und För-
derbedingungen zu Schlechterstellungen zu La-
sten kleiner und mittlerer Unternehmen führen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft bittet den Haushalts-
ausschuß zu prüfen, ob bei 
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Titelgruppe 06 — Förderung der Leistungs- und 
Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft sowie 
freier Berufe 

Titel 698 61 — Ansparzuschüsse zur Förderung 
der Gründung selbständiger Exi-
stenzen im Bereich der gewerbli-
chen Wirtschaft 

die freien Berufe mit in die Förderung einbezogen 
werden können. 

5. Im übrigen hat der Ausschuß mit der Mehrheit der 
Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU/ 
CSU und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder 
der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜ-
NEN den Ansätzen im Entwurf für den Einzel-
plan 09 und diesem insgesamt zugestimmt. 

10. Ausschuß (Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten) 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat sich in seinen Sitzungen am 21. und 
28. September 1988 mit dem Einzelplan 10 gutacht-
lich befaßt und ihm zugestimmt. Die von den Fraktio-
nen der SPD und DIE GRÜNEN vorgelegten Ände-
rungsanträge wurden abgelehnt. 

11. Ausschuß (Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung) 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Entwurf zum Haushaltsgesetz 1989 in seiner 53. Sit-
zung am 12. Oktober 1988 beraten. Er hat dem Haus-
haltsausschuß empfohlen: 

1. In Kapitel 11 02 Titel 684 31 um 2 Mio. DM aufzu-
stocken, da die 1981 begonnenen Arbeiten in aus-
reichendem MaBe fortgeführt werden müssen. 

2. In Kapitel 11 12 Titel 685 01 um 1 Mio. DM aufzu-
stocken. 

Er hat im übrigen mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU und der FDP gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Fraktion der SPD und der 
Fraktion DIE GRÜNEN empfohlen, den Einzelplan 11 
unverändert  anzunehmen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat in sei-
ner Sitzung am 12. Oktober 1988 ferner den Finanz-
plan des Bundes 1988 bis 1992 (Drucksache 11/2701) 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 

12. Ausschuß (Verteidigungsausschuß) 

Der Verteidigungsausschuß hat in seinen Sitzungen 
am 21./22. September 1988 und am 12. Oktober 1988 
den Einzelplan 14 beraten. 

Der Einzelplan wurde mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU/CSU und der FDP bei Ablehnung durch 
die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE GRÜNEN 
angenommen. 

Den einzelnen Kapiteln des Einzelplans 14 hat der 
Verteidigungsausschuß mehrheitlich zugestimmt. 

Der Ausschuß hat darüber hinaus den nachstehend 
aufgeführten Änderungsanträgen der Koalitionsfrak-
tionen zugestimmt. 

Die Anträge unter den Ziffern 6, 13, 14, 18, 24 und 42 
wurden als gemeinsame Anträge der Koalitionsfrak-
tionen und der Fraktion der SPD eingebracht. 

1. Antrag zu Kapitel 14 01 — Bundesministerium — 

Titel 423 01 — Bezüge der Berufssoldaten und Sol-
daten auf Zeit 

sowie 

zu Kapitel 14 08 — Kommandobehörden, Truppen 
usw. — 

Titel 423 01 — Bezüge der Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit 

Es werden die in den Kapiteln 14 01 und 14 03 bei den 
Titeln 423 01 vorhandenen Austauschvermerke bei 

— Bes-Gr A 9 (StFw) mit Bes-Gr A 9 + Z (OStFw) von 
26 um 10 auf 36 und 

— Bes-Gr A 10 (OLt/FD) mit Bes-Gr A 12 (Hptm/FD) 
von 20 um 10 auf 30 

erweitert. 

Es wird ein neuer Haushaltsvermerk in Gestalt des 
Austauschvermerks bei Bes-Gr A 14 (OTL) des 
Kapitels 14 01 sowie bei Bes-Gr A 15 (OTL) des 
Kapitels 14 08 ausgebracht, wonach es möglich ist, 
12 A 14-Planstellen des Kapitels 14 01 mit 12 A 
15-Planstellen des Kapitels 14 08 aus zwingenden 
dienstlichen Gründen zu tauschen. 

Begründung 

Soldaten des Ministe riums und des nachgeordneten 
Truppenbereichs unterliegen denselben Beförde-
rungskriterien sowie einem gemeinsamen Laufbahn-
reihungssystem. Im Gegensatz zur Truppe ist das Mi-
nisterium seit Jahren von einer Planstellenverbesse-
rung ausgenommen worden. Dies hat zur Folge, daß 
die personalwirtschaftliche Situa tion im Truppenbe-
reich zunehmend besser ausfällt. Bedenkt man, daß 
im Ministerium ausschließlich die „Bestqualifizier-
ten" zur Auftragserfüllung verwendet werden, sind 
deshalb die bestehenden Laufbahnnachteile nicht 
mehr hinnehmbar. 
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2. Antrag zu Kapitel 14 02 — Titelgruppe 04 —

— Kosten der Unterstützung der 
US-Gaststreitkräfte — 

Die im Regierungsentwurf bei Kapitel 14 02 Titel 
556 41 veranschlagten Mittel für WHNS-Infrastruk-
turmaßnahmen werden von 50 Mio. DM um 20 Mio. 
DM auf 30 Mio. DM herabgesetzt. 

Begründung 

Die Erstellung der WHNS-Infrastruktur hat sich ver-
zögert, da die Abstimmung der einzelnen Baumaß-
nahmen mit den US-Streitkräften und der NATO zeit-
aufwendiger verläuft als vorausgesehen wurde. Ein 
Ansatz von 30 Mio. DM reicht aus, um die 1989 mög-
liche Bauleistung finanzieren zu können. 

3. Antrag zu Kapitel 14 04 — Kommandobehörden, 
Truppen etc. — 

Im Einzelplan 14 sind zum Abbau der Laufbahnnach

-

teile 500 weitere Planstellen HFw/OStFw — A 8 mA, 
A 9, A 9 mA einzurichten. 

Begründung 

Im Regierungsentwurf sind nur 250 neue Planstellen 
für Portepeeunteroffiziere vorgesehen. Nach dem Per-
sonalkonzept für die Streitkräfte der 90er Jahre muß 
zum altersgerechten Ausbau dieser Laufbahn (Kern-
bestandserhöhung) der 1. Schritt ca. 750 Planstellen 
umfassen. Ansonsten würde sich ein neuer Verwen-
dungsstau aufbauen. 

4. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die Besoldungsgruppen A 1 und A 2 nach dem BBesG 
werden auch für Soldaten gestrichen. 

Begründung 

Nach dem 4. Änderungsgesetz zum BBesG zum 1. Ja-
nuar 1986 ist die Besoldungsgruppe A 1 für den ge-
samten öffentlichen Dienst — mit Ausnahme für Sol-
daten — weggefallen. Eingangsbesoldungsstufe für 
den gesamten öffentlichen Dienst ist seitdem die Be-
soldungsgruppe A 2/A 3. Einstellungen erfolgen je-
doch fast ausnahmslos nach A 3. Aus Gründen der 
Gleichbehandlung und der Attraktivität des Soldaten-
berufs ist es notwendig, diese Maßnahmen auch für 
die Soldaten zu realisieren. 

5. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Für die Übernahme von Zeitunteroffizieren zum Be-
rufsunteroffizier werden — anstelle der im Entwurf 
Einzelplan 14 (Kapitel 14 03) vorgesehenen Verbesse-
rung in Höhe von 90 A 9 + Z-Planstellen — noch 15 
zusätzliche A 9 + Z-Planstellen eingerichtet. 

Begründung 

Bis zu der von der Bundesregierung für diesen Perso-
nenkreis besonders vereinbarten Obergrenze von 
18 % besteht eine Differenz von 15 Stellen. Da diese 
Obergrenze schon um 12 % unter dem nach dem Bun-
desbesoldungsgesetz und in allen anderen Bereichen 
des öffentlichen Dienstes voll genutzten Planstellen-
anteil von 30 % A 9 + Z liegt, sollte zumindest der re-
duzierte Satz von 18 % voll ausgeschöpft werden. 

6. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Es wird beantragt, im Haushalt 1989 200 Stellen für 
grundwehrdienstleistende Sanitätsoffiziere in Plan-
stellen für Berufs- und Zeitsanitätsoffiziere (130 A 13 
und 70 A 14) umzuwandeln. 

Begründung 

Die Personalsituation der Sanitätsoffiziere hat sich in 
den vergangenen Jahren erwartungsgemäß erfreulich 
entwickelt. Die Zahl der mit aktiven Sanitätsoffizieren 
besetzten Truppenarztdienstposten ist seit 1982 konti-
nuierlich von ca. 23 % auf ca. 70 % angestiegen. Die 
truppenärztliche Versorgung der Soldaten wurde da-
durch entscheident verbessert. Sollte der Aufwuchs 
fortgesetzt werden können, könnte auf den Einsatz 
der grundwehrdienstleistenden Sanitätsoffiziere als 
Truppenärzte von 1991 an vollständig verzichtet wer-
den. 

Voraussetzung hierfür ist die 1984 begonnene, be-
darfsgerechte Umwandlung von Stellen für grund-
wehrdienstleistende in Planstellen für aktive Sanitäts-
offiziere. Diese Umwandlung ist kostenneutral. Von 
besonderer Bedeutung ist der weitere Aufwuchs in 
den Jahren 1989 und 1990. 

Die Einführung des Ausbildungsabschnitts „Arzt im 
Praktikum" (AiP) verursacht 1989 und 1990 nicht nur 
eine eineinhalbjährige Verzögerung des Aufwuchses 
der Zahl der längerdienenden Sanitätsoffiziere/Arzt 
aus den Reihen der SanOA, sondern führt auch dazu, 
daß das noch bestehende Fehl an Längerdienern nicht 
wie bisher — zumindest quantitativ — durch grund

-

wehrdienstleistende Ärzte ausgeglichen werden 
kann, weil für eineinhalb Jahre praktisch keine Ap-
probationen erteilt werden. 

Das zu erwartende Fehl an grundwehrdienstleisten-
den Sanitätsoffizieren kann nur durch die verstärkte 
Einstellung von Seiteneinsteigern ausgeglichen wer-
den. Sollte die dafür erforderliche Umwandlung von 
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200 Planstellen im Haushalt 1989 nicht bewi lligt wer-
den, ist damit zu rechnen, daß 

— viele Truppenarztdienstposten nicht oder nicht 
ständig besetzt werden können, 

— die immer wieder gegebene Zusage der Bundesre-
gierung, alles erforderliche zu tun, um die truppen-
ärztliche Versorgung angemessen sicherzustellen 
und weiter zu verbessern, in Frage gestellt wird, 

— die seit Anfang dieses Jahres zurückgegangene 
destruktive, kritische Auseinandersetzung mit 
dem Sanitätsdienst zum Schaden der kranken Sol-
daten und der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte 
wieder aufflammen wird. 

7. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Im Einzelplan 14 (Kapitel 14 03) sind zur Lösung des 
Beförderungsstaus für Unteroffiziere o. P. zum Stabs-
unteroffizier 1000 A 5-Planstellen in 1000 A 6-Plan-
stellen umzuwandeln. 

Begründung 

Der Soldat kann und soll nach 15 Monaten Dienstzeit 
Unteroffizier werden. Nach 27 Dienstmonaten kann 
er zum Stabsunteroffizier und nach 48 Monaten zum 
Feldwebel befördert werden. Daraus ergeben sich 
Idealstehzeiten in den Dienstgraden Unteroffizier = 
12 Monate und Stabsunteroffizier = 21 Monate (Ver-
hältnis 36 % zu 64 %). Die gegenwärtig zur Verfügung 
stehenden Planstellen A 5 und A 6 kennzeichnen je-
doch ein Verhältnis von 50 : 50. Damit kann die Beför-
derung zum Stabsunteroffizier nur mit zeitlichen Ver-
zögerungen erfolgen. 

Eine Verbesserung des Verhältnisses ist jedoch erfor-
derlich, um gerade dem jungen Unteroffizier durch 
die erste Beförderung in seiner Laufbahngruppe An-
erkennung und Anreiz zu geben. Es ist Kostenneutra-
lität anzustreben. 

8. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die im Haushalt vorgesehenen Mittel für den Verband 
der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e. V. wer-
den erhöht, und zwar 

— Herstellungskosten der Zeitschrift loyal 
(Titel 524 01) — um 	 418 000 DM 

— Versandkosten der Zeitschrift loyal 
(Titel 524 01) — um 	 33 000 DM 

451 000 DM 

Begründung 

Mit der Verbandszeitschrift „loyal" müssen künftig 
völlig neue Aufgaben bewäl tigt werden, da sich die 
politischen Bedingungen, die bisher fördernd für die 

militärische Landesverteidigung gewirkt haben, in 
jüngster Zeit drastisch zu verändern beginnen. Nicht 
nur in der Bevölkerung, auch in den politischen Par-
teien sinkt die Bereitschaft, Streitkräfte als wesentli-
chen Teil staatlicher Souveränität zu akzeptieren. 

Deshalb muß die Zeitschrift „loyal" weit über die Mit-
gliedschaft des Verbandes hinaus die Voraussetzung 
für die Friedenssicherung in Europa, die Militärstrate-
gie der NATO MC 14/3, die Vorneverteidigung und 
den Verbleib amerikanischer und anderer verbünde-
ter Truppen in Deutschland sowie die künftige Orga-
nisation und Struktur der Bundeswehr mit dem we-
sentlichen Anteil von Soldaten der Rese rve darstellen 
und argumentativ sichern. Im Jahr 1989 wird der 
Grundwehrdienst auf 18 Monate verlängert, gleich-
zeitig beginnt für die Reservisten durch vermehrte 
Wehrübungen eine stärkere Belastung. Deshalb ist 
1989 der letztmögliche Termin für eine Intensivierung 
der von „loyal" zu tragenden stärkeren Informa tions-
und Begründungsarbeit. 

Der Stufenplan sieht über zehn Jahre eine Umfangs-
erweiterung von jetzt 32 auf dann 64 Seiten vor, dar-
über hinaus eine Erhöhung der Auflage von jetzt 
120 000 auf 320 000 sowie eine attraktivere Gestal-
tung durch Farbe. Für 1989 ist eine erste Umfangser-
weiterung auf 40 Seiten geplant. 

9. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel für Per-
sonalausgaben des Verbandes der Reservisten e. V. 
(Titel 425 01) werden um 458 000 DM erhöht. 

Begründung 

Trotz wachsender Mitgliederzahlen des Verbandes 
hat die Führungsstruktur des Generalsekretariates 
seit 1973 keinen personellen Aufwuchs erfahren. Des-
halb sind folgende Verbesserungen notwendig: 
1 Bundesorganisationsleiter 	95 000 DM 
6 Kreisorganisationsleiter 	346 500 DM 
6 Hebungen von BAT V c nach V b 	16 000 DM 

Der Bundesorganisationsleiter wird vom Verband seit 
Jahren gefordert. Diese Forderung wird durch das 
BMVg unterstützt. Er ist zur Steuerung, Koordinie-
rung und Erfolgskontrolle der „opera tiven Dezernate" 
im Generalsekretariat vorgesehen. 

Die Stellen für Kreisorganisationsleiter sind erforder-
lich, um in Bayern und in Braunschweig neue Kreis-
geschäftsstellen einzurichten. 

Hebungen von BAT V c auf BAT V b sind im Wirt-
schaftsplan 1988 unterblieben, obwohl die neue Ein-
gruppierung der mit BMF/BRH vereinbarten Dotie-
rung entspricht. 
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10. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel für Per-
sonalausgaben des  Verbandes der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr e. V. (Titel 425 01) werden 
um 75 000 DM erhöht. 

Begründung 

Am 23. Juni 1988 wurde der „Förderverein für Reser-
visten der Bundeswehr — Bildungs- und Sozialwerk 
für Reservisten-, Soldaten- und Traditionsverbände 
e. V. " gegründet. Zweck des Vereins ist, seine Mit-
glieder, Grundwehrdienstleistende und Reservisten 
der Bundeswehr auf den Gebieten des Bildungs- und 
Sozialwesens zu be treuen und zu fördern. Damit sol-
len auch die Rahmenbedingungen für die Einbindung 
der Reservisten der Bundeswehr verbessert werden. 

Die Finanzierung des Vereinszwecks soll in erster Li-
nie nicht durch öffentliche Mittel erfolgen. Es ist je-
doch erforderlich, das für den Verein tätige Personal 
finanziell abzusichern. Geplant ist der Einsatz eines 
Geschäftsführers auf Honorarbasis und einer Schreib-
kraft (BAT VII). 

11. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die im Haushaltsentwurf vorgesehenen Mittel für die 
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes der Reservisten 
der Deutschen Bundeswehr e. V. werden um 
99 000 DM erhöht. 

Begründung 

Diese Anhebung, die vom BMVg und vom Verband 
der Reservisten gleichermaßen als notwendig angese-
hen wird, gleicht das Soll von 1988 über 922 500 DM 
nicht aus. Es liegt immer noch 55 000 DM niedriger. 
Siehe auch die Begründung zur Verbesserung der 
Verbandszeitschrift „loyal". 

12. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird aufgefor-
dert, Struktur, Höhe und Berechtigungsgrundlage 
von Zulagen zu überprüfen und den Verteidigungs-
ausschuß über das Ergebnis zu unterrichten. 

Begründung 

Die pauschale Erhöhung der Zulagen um 100 To  bzw. 
50 To  durch Kabinettsbeschluß vom 23. November 
1987 ist ohne eine Überprüfung des Zulagengefüges 
erfolgt. Wenn auch der einzelne Soldat einen Mehr-
betrag erhält, so hat sich das Verhältnis der Zulagen 

zueinander und das der Höhe zum Zulagengrund ver-
ändert und bedarf einer Überprüfung. 

13. Antrag zu Kapitel 14 03 — Kommandobehörden, 
Truppen usw. — 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Ge-
setzentwurf zur Änderung des Bundesumzugskosten-
gesetzes (BUKG) vorzulegen, der erstens die Wahl-
möglichkeit zwischen der Erstattung der tatsächlich 
entstandenen Umzugskosten und Trennungsgeld so-
wie zweitens die vollständige Erstattung des Endum-
zuges vorsieht. 

Begründung 

Die Bundeswehr ist angewiesen auf ein unvergleich-
bar hohes Maß an Flexibilität ihres Führungsperso-
nals. Beruflicher Aufstieg, der neben familiären 
Schwierigkeiten auch regelmäßig finanzielle Einbu-
ßen bei Umzügen zumutet, demo tiviert. 

14. Antrag zu Kapitel 14 04 — Bundeswehrverwal-
tung und Personalausgaben für das Zivilpersonal 
bei den Kommandobehörden, Truppen etc. — 

Die für das Haushaltsjahr 1988 beschlossenen Plan-
stellenhebungen sind in zwei statt in drei Schritten zu 
realisieren, d. h., der Rest ist im Jahre 1989 auszubrin-
gen. 

Begründung 

Die Stellen dienen der Auffüllung des gesetzlichen 
Planstellenkegels (§ 26 Abs. 1 BBesG), über den alle 
übrigen Resso rts seit langem verfügen. Die mit . dem 
Haushalt 1988 beschlossenen Planstellenverbesse-
rungen werden bei den Soldaten in einem Zug, bei 
den Arbeitnehmern in zwei Stufen vollzogen, so daß 
eine Benachteiligung der Beamten vermieden werden 
sollte. 

15. Antrag zu Kapitel 14 04 — Bundeswehrverwal-
tung und Personalausgaben für das Zivilpersonal 
bei den Kommandobehörden, Truppen etc. — 

Es wird die Bewil ligung von zusätzlichen Planstellen 
für den 

mittleren Dienst 	A 5 / A 6 = 306 
gehobenen Dienst A 9 / A 10 = 421 

beantragt, die die zeitgerechte Übernahme in die 
Laufbahn ermöglichen sollen (kostenneutrale Maß-
nahmen). 
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Begründung 

Die normale Probezeit nach der Laufbahnprüfung be-
trägt 2 bis 2 1/2 Jahre. In der Praxis beträgt die Probezeit 
im Bundesministerium der Verteidigung 4 bis 5 Jahre. 
Während dieser Zeit handelt es sich um beamtete 
Hilfskräfte. Nach der Absenkung der Eingangsbesol-
dung und den zu erwartenden schlechten Beförde-
rungsverhältnissen wirken sich diese Verhältnisse auf 
den Laufbahnnachwuchs psychologisch sehr schlecht 
aus. Die Zahl der Abgänge zu anderen Verwaltungen 
steigt ständig. Gerade im Hinblick auf die Nach-
wuchssituation in der Mitte der 90er Jahre muß hier 
dringend Abhilfe geschaffen werden. 

16. Antrag zu Kapitel 14 04 — Bundeswehrverwal-
tung und Personalausgaben für das Zivilpersonal 
bei den Kommandobehörden, Truppen etc. — 

Zur Verbesserung der Personalsituation im Berufsför-
derungsdienst der Bundeswehr werden zusätzlich 
42 Planstellen (7 A 14, 4 A 12, 25 A 11, 6 VI b) einge-
bracht. (im Ausschuß mündlich begründet) 

17. Antrag zu Kapitel 14 04 — Bundeswehrverwal-
tung — 

Es wird beantragt, zur personellen Stärkung des Be-
rufsförderungsdienstes der Bundeswehr, zur Verrin-
gerung seiner hohen Personalfluktuation und zur Ver-
besserung seiner Dienstpostenstruktur bei jeder der 
36 Dienststellen je eine Planstelle von A 9/10 auf A 11 
zu heben und 36 Stellen VI b BAT für den Betrieb der 
„Stellenbörse Berufsförderungsdienst/Bundesanteil 
für Arbeit" im Haushalt 1989 auszubringen. Die ent-
sprechenden Mehrkosten bis zu einem Höchstbetrag 
von 2,3 Mio. DM sind im Haushalt 1989 einzustel-
len. 

18. Antrag zu Kapitel 14 05 — Bildungswesen — 

Der Haushaltsausschuß wird gebeten, die zur Anpas-
sung des Studienangebots der Universitäten der  Bun-
deswehr  an die aktuellen Erfordernisse noch benötig-
ten 

— 5 Planstellen der BesGr A 13 für wissenschaftli-
che Mitarbeiter (WM) und 

— 10 Stellen für Laborpersonal (1 BAT III, 4 BAT V b, 
3 BAT V c und 2 BAT VI b) 

zu bewilligen (Kapitel 14 05 Titel 422 31 und 425 31 
—Seiten 108 — 111 und 114 — 115 des Regierungs-
entwurfs 1988). 

Begründung 

Das neue Studienangebot beruht auf folgendem Kon-
zept: 

UniBw Hamburg 

— Einrichtung der Studiengänge (ab 1. Oktober 
1988) 

— Wirtschaftsingenieurwesen 

— Volkswirtschaftslehre staatswissenschaftlicher 
Richtung 

— Betriebswirtschaftslehre 

— Auflösung des Studienganges Wirtschafts- und Or-
ganisationswissenschaften ab 1. Oktober 1988 

UniBw München 

— Einrichtung des  Studienganges  Staatswissen-
schaften ab 1. Oktober 1988 

— Aufbau der Studienrichtung Ingenieurplanungs-
technik ab 1. Oktober 1987 

— Fortentwicklung des Studienganges Pädagogik ab 
1. Oktober 1986 

Die Umsetzung dieses Konzepts erfordert unter ande-
rem 40 zusätzliche Stellen für WM. Davon sind bereits 
30 — im wesentlichen durch Umsetzung und Um-
wandlung — aus dem eigenen Bestand gewonnen 
worden. 

Der Entwurf des Haushalts 1989 sieht 5 neue Stellen 
der BesGr A 13 für WM vor. Sie sollen für den Stu-
diengang Wirtschaftsingenieurwesen genutzt wer-
den. Die noch fehlenden 5 Stellen waren für den Aus-
bau der Studienrichtung Ingenieurplanungstechnik 
vorgesehen. 

Ohne die Bewilligung weiterer 5 Planstellen für WM 
muß dieser Bereich von dem vorhandenen Personal 
zusätzlich abgedeckt werden. Dies führt zu einer Be-
einträchtigung des Kleingruppenkonzepts und damit 
zu einer weniger intensiven Betreuung der studieren-
den Soldaten. 

Die neuen Stellen werden für die erforderlichen La-
bors zu den neuen Studiengängen benötigt. Ohne 
diese zusätzlichen Stellen wird der Aufbau und der 
Betrieb dieser Labors beeinträchtigt. 

19. Antrag zu Kapitel 14 05 — Bildungswesen — 

Der Haushaltsausschuß wird gebeten, die zur Auf-
rechterhaltung des bisherigen Fortbildungsangebots 
des Berufsförderungsdienstes erforderlichen zusätzli-
chen Mittel in Höhe von 2,3 Mio. DM zu bewilligen 
(Kapitel 14 05 Titel 525 21 — Seite 107 des Regie-
rungsentwurfs 1988). 

Begründung 

Die Maßnahmen der Berufsförderung — Fachausbil-
dung am Ende der Dienstzeit sowie Maßnahmen zur 
Erhaltung der Berufsverbundenheit während der 
Dienstzeit — bilden die wichtigste Grundlage für den 
Entschluß zur Verpflichtung als Soldat auf Zeit. Die 
Bundeswehr wirbt mit diesen beruflichen Qualifika-
tionsmöglichkeiten. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
und das Bildungsangebot des Berufsförderungsdien-
stes haben zu einem stetig wachsenden Bildungsin- 
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teresse der Soldaten geführt. Dem trägt die Erhöhung 
des Mittelansatzes in der Titelgruppe 02 um 8 Mio. 
DM Rechnung. Die weitere Erhöhung um 2,3 Mio. 
DM ist erforderlich, um das bisherige Bildungsange-
bot des Berufsförderungsdienstes fortsetzen zu kön-
nen. Eine Reduzierung dieses Angebots muß zu einer 
Einschränkung der Werbewirksamkeit und damit zu 
einem Verlust der Attraktivität des Dienstes in den 
Streitkräften als Soldaten auf Zeit führen. (Kompensa-
tion für die Mehrausgaben aus den beabsichtigten 
Einsparungen im Einzelplan 14.) 

20. Antrag zu Kapitel 14 05 — Bildungswesen — 

Die Bundesregierung wird beauftragt, die Existenz 
der bestehenden Bundeswehrfachschulen im Sinne 
eines flächendeckenden Ausbildungsangebotes si-
cherzustellen. 

Begründung 

Der Bedarf an Ausbildungsplätzen ist in den vergan-
genen Jahren kontinuierlich gestiegen, seit um 1985 
um insgesamt 15,4 %. Die zunehmende Bedeutung 
der Bundeswehrfachschulen im Zusammenhang mit 
der notwendigen Steigerung der Attraktivität der 
Streitkräfte und der wachsenden Konkurrenz zum zi-
vilen Arbeitsmarkt verlangt nicht nur eine Vermeh-
rung der bestehenden Aus- und Fortbildungskapazi-
tät, sondern auch die Aufrechterhaltung einer flä-
chendeckenden Struktur. Diese notwendige Maß-
nahme macht auch eine Aufhebung der 1986 ausge-
sprochenen Sperre für Ergänzungs-, Um- und Neu-
bauten erforderlich, damit die entsprechenden Pla-
nungen im organisatorischen, personellen und infra-
strukturellen Bereich erfolgen können. 

21. Antrag zu Kapitel 14 05 — Vergütungen für 
Gastprofessoren und Gastdozenten — 

Der zweite Satz des Haushaltsvermerks zu Ti-
tel 427 36 — Vergütungen für Gastprofessoren und 
Gastdozenten — wird gestrichen. 

Begründung 

Gastprofessoren und Gastdozenten werden berufen, 
um den wissenschaftlichen Kontakt zum Ausland zu 
pflegen. Ihnen dürfen — so ausdrücklich die einschlä-
gige Bestimmung des BMVg — keine ständig anfal-
lenden Aufgaben der UniBw übertragen werden. Es 
fehlt also — anders als bei Lehrstuhlvertretern — ein 
Bezug zu den eingerichteten Professuren, der es 
rechtfertigen könnte, die Zahl der Gastprofessoren/ 
Gastdozenten durch die freien Professorenplanstellen 
zu begrenzen. 

22. Antrag zu Kapitel 14 05 — Bildungswesen — 

Es wird beantragt, im Kapitel 14 05 Titel 525 21 zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 15 Mio. DM für die beruf-
liche Förderung der Soldaten während der Wehr-
dienstzeit einzustellen. 

Schon 1987 und in diesem Jahr erneut kann nicht 
allen berechtigten Bildungsvorhaben der Soldaten 
entsprochen werden, obwohl die Bundeswehr nach 
draußen vor allem auch mit Berufsqualifizierungs-
möglichkeiten wirbt. Bei den vielen Anstrengungen 
um die Steigerung der Attraktivität des Soldatendien-
stes kann es nicht angehen, daß die Soldaten in ihrem 
Bildungsstreben wegen fehlender Haushaltsmittel 
enttäuscht werden. 

23. Antrag zu Kapitel 14 05 — Bildungswesen — 

Die Bundesregierung wird beauftragt, die Berufsför-
derung der wehrpflichtigen Soldaten durch den Be-
rufsförderungsdienst zu verbessern. 

Aus Gründen einer verbesserten Wehrgerechtigkeit 
ist es zur Verringerung bildungsmäßiger Nachteile 
notwendig 

— den Wehrpflichtigen in stärkerem Umfange als bis-
her die Teilnahme an Berufsbildungsmaßnahmen 
des Berufsförderungsdienstes zu ermöglichen 
und 

— ihnen über die bisherige Kostenregelung hinaus 
auch einen Fahrkostenzuschuß, einen Zuschuß zur 
Beschaffung notwendiger Lernmittel sowie die Er-
stattung von Prüfungsgebühren zu gewähren. 

24. Antrag zu Kapitel 14 06 — Militärseelsorge — 
Titel 422 01 

Die Stellen des Referatsleiters III „Theologische 
Grundsatzfragen für die Praxis der Militärseelsorge 
und die Fortbildung des Militärgeistlichen" beim 
Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr und 
beim Katholischen Militärbischofsamt werden von 
A 15 nach A 16 angehoben. 

Begründung 

Beide Referate wurden 1976 eingerichtet. In diesen 
Referaten werden die vielschichtigen geistigen 
Strömungen der Gegenwart beobachtet, analysiert 
und für die praktische Militärseelsorge ausgewertet. 
Ferner planen die Referatsleiter inhaltlich und metho-
disch die Fortbildungsmaßnahmen für die Militär-
geistlichen. Der im Laufe der Jahre gewachsene Um-
fang und die Qualität der Aufgaben dieser Referats-
leiter gebieten eine angemessene Einstufung der 
Planstellen. Die höhere Bewe rtung entspricht im übri-
gen auch dem Gebot der Gleichbehandlung mit den 
übrigen Referaten in beiden Ämtern. 
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25. Antrag zu Kapitel 14 08 — Sanitätswesen — 

Soweit im Haushaltsgesetz 1989 eine Einsparauflage 
für Personalstellen und eine Wiederbesetzungsrege-
lung vorgesehen sind (§§ 22, 23 HG 88), werden 
Dienststellen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
von diesen Regelungen ausgenommen. 

Begründung 

Die im Haushaltsgesetz 1988 verfügte Einsparauflage 
und Wiederbesetzungsregelung haben im Sanitäts-
dienst der Bundeswehr zu Leistungseinschränkun-
gen, Verringerung der Behandlungs- und Untersu-
chungskapazitäten und zu vermehrten Überweisun-
gen an zivile Einrichtungen zu Lasten des Bundes-
haushalts geführt. Eine Wiederholung und Fortfüh-
rung der personellen Einschränkungen würde zu ei-
nem Vertrauensverlust der zu behandelnden Soldaten 
in den Dienstherrn und zu einem Motivationsverlust 
der im Sanitätsdienst beschäftigten zivilen und militä-
rischen Mitarbeiter führen. 

26. Sanitätsdienst der Bundeswehr 
(Strukturüberlegungen) 

Die Regelung der sanitätsdienstlichen Versorgung 
der Streitkräfte im Frieden, vor allem aber in Krise und 
Verteidigungsfall bedarf der umfassenden Verbesse-
rung. Bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 
kommt ressourcensparenden Ansätzen besondere Be-
deutung zu, die eine effizientere Wahrnehmung des 
sanitätsdienstlichen Auftrags ermöglichen. Wo immer 
möglich, sollten eine Zusammenfassung verfügbarer 
Kräfte und Mittel und deren koordinierter Einsatz das 
Gebot der Stunde sein. 

Zwar muß der Truppensanitätsdienst, d. h. die sani-
tätsdienstliche Versorgung innerhalb der Teilstreit-
kraft und durch mobile Sanitätstruppen, sowohl im 
Frieden als auch im Verteidigungsfall weiterhin in der 
organisatorischen Verantwortung der jewei ligen In-
spekteure bleiben, da nur so die Teilstreitkraft-spezi-
fischen Belange angemessen Berücksichtigung fin-
den können. 

Eine zentrale Führung muß jedoch für die Wahrneh-
mung des Teilstreitkraft-übergreifenden, lageunab-
hängigen und bundeswehrgemeinsamen Auftrags 
verantwortlich sein. Dieser umfaßt: 

— die fachärztliche Versorgung der Soldaten in und 
außerhalb der Bundeswehrkrankenhäuser, 

— das Einrichten und Betreiben der Lazarette der 
Bundeswehr, dies sind neben den Bundeswehr-
krankenhäusern auch die Lazarette 200 und die 
Reservelazarettgruppen, und 

— die sanitätsdienstliche Ausbildung. 

Nur durch diesen organisationsbereichsübergreifen-
den Lösungsansatz kann ein unkoordinierter und so-
mit unrationeller Einsatz der Kräfte und Mittel verhin-
dert werden. 

Die Verantwortung für diesen zentralen Bereich sani-
tätsdienstlicher Unterstützung sollte dem Inspekteur 
des Sanitäts- und Gesundheitswesens übertragen 
werden, da nur so die besondere Bedeutung der fach-
lichen Aspekte angemessen zur Geltung kommt und 
die dringend erforderliche Zusammenarbeit mit den 
Gesundheitsdiensten des zivilen Bereichs entschei-
dend gefördert werden kann. 

27. Antrag zu Kapitel 14 08 — Sanitätswesen — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird aufgefor-
dert, unverzüglich die Kompatibilität von Rettungs-
konzept und Sanitätsausrüstung der verbündeten 
Streitkräfte mit denen der Bundeswehr wie der zivilen 
Rettungs- und Sanitätsdienste zu überprüfen. 

Begründung 

Berichte über den Einsatz von Rettungshubschrau-
bern und -fahrzeugen nach dem Unglück in Ramstein 
geben Anlaß, sowohl die Abstimmung der Rettungs-
konzeptionen sowie die Anpassung der Sanitätsaus-
stattung zu überprüfen. 

28. Antrag zu Kapitel 14 12 — Unterbringung —
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

Von den bei Titelgruppe 01 veranschlagten Verpflich-
tungsermächtigungen sind 21 Millionen DM für die 
Wohnungsfürsorge der Bundeswehr zu verwenden 
und für diesen Zweck nach Kapitel 25 02 Titel-
gruppe 03 — Schaffung von Wohnraum für Angehö-
rige der Bundeswehr und der Verwaltung des Bundes 
etc. — umzusetzen. 

Begründung 

Das Wohnungsangebot für Angehörige der Bundes-
wehr muß insbesondere in Ballungsräumen so schnell 
wie möglich verbessert werden. Vordringlich ist die 
Förderung des Baues von ca. 80 Wohnungen in Mün-
chen und 24 Wohnungen im Raum Stuttgart/Böblin-
gen. 

Für entsprechende vertragliche Vereinbarungen ste-
hen im Einzelplan 25 des Regierungsentwurfs 1989 
keine ausreichenden Verpflichtungsermächtigungen 
zur Verfügung. Da es andererseits ohne schwerwie-
gende Auswirkungen möglich ist, einen Teil der im 
Spätjahr 1989 geplanten Bauaufträge für militärische 
Anlagen nach Januar 1990 zu verlagern, können 
21 Mio. DM Verpflichtungsermächtigungen aus Kapi-
tel 14 12 Titelgruppe 01 für die Verbesserung der 
Wohnungsfürsorge umgesetzt werden. 
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29. Antrag zu Kapitel 25 02 Titelgruppe 03 

Die bei Kapitel 25 02 Titelgruppe 03 veranschlagten 
Verpflichtungsermächtigungen sind um 21 Mio. DM 
zu erhöhen, die aus Kapitel 14 12 Titelgruppe 01 um-
zusetzen sind. 

Begründung 

Das Wohnungsangebot für Angehörige der Bundes-
wehr muß insbesondere in Ballungsräumen so schnell 
wie möglich verbessert werden. Vordringlich ist die 
Förderung des Baues von ca. 80 Wohnungen in Mün-
chen und 24 Wohnungen im Raum Stuttgart/Böblin-
gen. 

Für entsprechende vertragliche Vereinbarungen ste-
hen bei Kapitel 25 02 Titelgruppe 03 keine ausrei-
chenden Verpflichtungsermächtigungen zur Verfü-
gung. Es ist deshalb erforderlich, zusätzliche Ver-
pflichtungsermächtigungen zu veranschlagen. 

30. Antrag zu Kapitel 14 12 — Unterbringung — 

Der Ansatz bei Titel 539 04 — Bewachungskosten — 
wird um 20 Mio. DM (von 425 auf 445 Mio. DM) er-
höht. 

Begründung 

Die Wachbelastung der Soldaten ist nach wie vor zu 
hoch. Aufwüchse im Bewachungstitel werden weitge-
hend von Tariferhöhungen aufgezehrt, ohne das ein 
Entlastungseffekt der Truppe entsteht. Angesichts der 
Personalentwicklung der Streitkräfte müssen zuneh-
mend gewerbliche Wachleute für Entlastung sor-
gen. 

Deckung der Mehrausgaben aus den Kürzungen des 
Einzelplans 14/1989, insbesondere aus dem Kür-
zungsbetrag bei Titel 522 01/Kapitel 14 17 (Betriebs-
stoff). 

31. Antrag zu Kapitel 14 12 — Unterbringung — 

Im Kapitel 14 12 werden die Ansätze für Große Bau-
maßnahmen (Titel 556 11-556 18 um 150 Mio. DM 
erhöht (von 1 400 Mio. DM auf 1 550 Mio. DM). 

Begründung 

Der Ansatz 1989 ist gegenüber dem Vorjahr unverän-
dert. Dies muß zu Kürzungen des Bauprogramms der 
Bundeswehr für 1989 führen, obwohl ein erheblicher 
Nachholbedarf unzumutbarer Bauten besteht, bei de-
nen Bauleistungen kurzfristig umgesetzt werden kön-
nen. 

Deckung des Mehrbedarfs aus den Kürzungen des 
Einzelplans 14/1989. 

32. Antrag zu Kapitel 14 12 — Unterbringung — 

Der Ansatz bei Titel 558 99 — Kleine Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten — wird von 130 Mio. DM um 
20 Mio. DM auf 150 Mio. DM heraufgesetzt. 

Begründung 

Der Ansatz von 130 Mio. DM reicht nicht aus, um nach 
der Anhebung der Kostengrenze für Kleine Baumaß-
nahmen von 500 000 DM auf 750 000 DM alle vor-
dringlich erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. 
Vor allem die zur Wahrung des Umweltschutzes 
schnellstens erforderlichen Sammelplätze für Ausson-
derungsgut und Abfälle in den Kasernen sind nur sehr 
langsam realisierbar. Auch dringend nötige kleinere 
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Unterbrin-
gungsverhältnisse und der Arbeitsbedingungen kön-
nen lediglich zum Teil ausgeführt werden. 

Eine Erhöhung des Ansatzes um 20 Mio. DM trägt 
dazu bei, die infrastrukturellen Verhältnisse in einer 
Anzahl von Fällen zu bessern. 

33. Antrag zu Kapitel 14 14 — Fernmeldewesen — 

Der Haushaltsausschuß wird gebeten, insbesondere 
auch bei den dringend benötigten Beschaffungen 
—Titel 554 02 — keine Kürzung vorzunehmen. 

34. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird gebeten, 
die Unterzeichnung des Entwicklungsvertrags für den 
Panzerabwehrhubschrauber 2 nicht von der Errich-
tung einer eigenen Agentur (vergleichbar NAMMA 
und NEFMA) abhängig zu machen. Die Steuerung 
des Vorhabens sollte von einer deutsch-französischen 
Lenkungsgruppe aus Mitgliedern der jewei ligen Rü-
stungsbehörden erfolgen. 

Begründung 

— Die Gründung von Agenturen schafft mehr Büro-
kratie zwischen den eigentlich Beteiligten, der In-
dustrie und den Auftraggebern in den Rüstungsbe-
hörden. 

— Es ist nicht einzusehen, daß die Organisationsform 
der Agentur die einzige mögliche Form des Mana-
gements von großen Rüstungsprojekten ist. Insbe-
sondere ist nicht einzusehen, daß deutsche Beamte 
und Offiziere bei ihrem Eintritt in solche Agentu-
ren, die in der Bundesrepublik eingerichtet wur-
den, finanziell besser gestellt werden als ihre Kol-
legen in den Rüstungsbehörden. 

— Die Hauptarbeit bei den Großprojekten wird von 
den Auftragnehmern in der Industrie geleistet. Die 
Auftraggeber sollten einen Beitrag zu einer Verbil- 
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ligung der Projekte leisten dadurch, daß Entwick-
lungen nicht durch ständige Zusatzforderungen 
und Änderungswünsche verteuert und ver-
schleppt werden. Wenn die Industrie klare Vorga-
ben hat, erübrigen sich möglicherweise auch große 
bürokratische Apparate wie die Rüstungsagentu-
ren, die zur Bewäl tigung der so geschaffenen Pro-
bleme benötigt werden. 

35. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird gebeten 
zu prüfen, ob das Nachfolgemodell des Leichten 
Transporthubschraubers/SAR-Hubschraubers ange-
sichts der hohen Kosten für eine Neuentwicklung 
nicht besser auf dem Wege des Kaufs beschafft wer-
den könnte. 

Begründung 

Es ist kaum denkbar, daß gleichzei tig zwei Hub-
schrauberprogramme (PAH 2, NH 90) durchgeführt 
werden können, die beide vollständige Neuentwick-
lungen sind und sehr hohe Entwicklungskosten verur-
sachen. 

36. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Die Haushaltsmittel für den Panzerabwehr-/Hub-
schrauberabwehrkampfwagen „Panther" bleiben ge-
sperrt. 

Begründung 

— Auf die Begründung der vom Verteidigungsaus-
schuß beschlossenen Anträge anläßlich der Bera-
tungen der Bundeshaushalte 1987 und 1988 wird 
verwiesen. 

— Priorität hat die für diesen Kampfwagen vorgese-
hene Hauptwaffe PARS 3. Die Entwicklung dieser 
Waffe hat sich so stark verzögert, daß mit ihrer Ein-
führung erst um die Jahrtausendwende gerechnet 
werden kann. Es erübrigt sich daher, jetzt schon 
mit der Entwicklung des Trägerfahrzeugs zu be-
ginnen, insbesondere auch deshalb, weil das Trä-
gerfahrzeug nicht neu entwickelt werden muß. 

37. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Die Haushaltsmittel für das „Ma rine Patrol Air-
craft 90" werden gesperrt. 

Begründung 

— Nach dem Entschluß der Inspekteure und des Ge-
neralinspekteurs, das EASys Luft teilstreitkraft-
übergreifend einzusetzen, werden mindestens 
Teile der Aufklärungsaufträge des Seeaufklärers 
„Atlantic" und des künftigen MPA 90 durch EASys 
Luft abgedeckt. Deshalb muß der Bedarfsträger 
darlegen, welche Folgen diese Abgabe von Auf-
klärungsaufgaben auf die Einsatzkonzeption des 
MPA 90 und auf die Größe/Auslegung des zu be-
schaffenden Flugzeugs hat. 

— Für das zu beschaffende MPA 90 muß eine strikte 
Kostenbegrenzung angestrebt werden. Ein größe-
res Flugzeug als die „Atlan tic" bringt automatisch 
höhere Kosten in der Nutzungsphase mit sich als 
ein Flugzeug der bisherigen Größe. Die Bundes-
marine ist eine Küstenmarine; ihre Einsatzgebiete 
sind im wesentlichen auf Nord- und Ostsee be-
schränkt. Das MPA 90 muß deshalb nicht so groß 
sein wie das Seeaufklärungsflugzeug derjenigen 
Seestreitkräfte, die Ozeane zu ihren Einsatzgebie-
ten zählen. 

— Das jetzt eingesetzte kampfwertgesteigerte See-
aufklärungsflugzeug „Atlan tic 1" würde mit Mo-
difizierungen an der Zelle (ähnlich LDVP Transall) 
bis 2010 einsatzfähig bleiben. Es bietet sich an, 
dieses Programm durchzuführen und zusammen 
mit Frankreich — das die „Atlan tic 2" entwickelt 
hat — nach einer neuen elektronischen Ausrü-
stung zu suchen, fa lls sich die jetzt leistungsgestei-
gerte Elektronik in den 90er Jahren nicht mehr als 
bedrohungsgerecht erweist. 

38. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird gebeten, 
eine möglicherweise beabsichtigte Entwicklung eines 
Kampfpanzers 2000 — für die bisher Haushaltsmittel 
fehlen — nicht dadurch finanzieren zu wollen, daß 
das Beschaffungsvorhaben „Luftlandewaffenträger 
Wiesel 1" gestrichen wird. 

Begründung 

— Der Verteidigungsausschuß hat sich vor Jahren 
dafür ausgesprochen, die angestrebte Entwick-
lung eines neuen Kampfpanzers als Nachfolgemo-
dell  des Leopard 2 so lange ruhen zu lassen, bis 
absehbar ist, daß eine Neuentwicklung einen tech-
nischen Qualitätssprung ermöglicht. Eine solche 
Qualitätssteigerung ist bisher nicht absehbar. 

— Die vorhandenen Kampfpanzer sollten durch Lei-
stungs- und Kampfwertsteigerungen bedrohungs-
gerecht gehalten werden. Dies gilt auch für den 
Leopard 1. 

— Die Fallschirmjägertruppe benötigt dringend den 
Waffenträger „Wiesel 1" zur Erfüllung ihres Auf-
trags. Die bisherige Ausstattung ist völlig unzurei- 
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chend. Die Beschaffung sollte im nächsten Jahr mit 
einer nennenswerten Stückzahl beginnen. Auf die 
in den letzten Jahren beschlossenen Anträge des 
Verteidigungsausschusses zur Einführung des 
Luftlandewaffenträgers „Wiesel 1" wird verwie-
sen. 

39. Antrag zu Kapitel 14 20 — Wehrforschung, wehr-
technische und sonstige militärische Entwicklung 
und Erprobung — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird aufgefor-
dert, Vorkehrungen zu treffen, daß Doppelentwick-
lungen von Waffen und Gerät in den Teilstreitkräften 
unterbleiben. Im Rahmen des Bündnisses ist darauf 
hinzuwirken, daß kostspielige parallele Mehrfachent-
wicklungen für die Streitkräfte der Bündnispartner 
vermieden werden. 

40. Antrag zu Kapitel 14 21 — Wehrtechik und Be-
schaffung — 

Der Bundesminister der Verteidigung wird aufgefor-
dert, in Fällen der Rüstungskooperation einer Kosten-
explosion durch sorgfältige einschlägige Vertragsge-
staltung vorzubeugen. Insbesondere sollte die Ein-
richtung von Programm-Agenturen restriktiv gehand-
habt werden. 

41. Antrag zu Kapitel 14 21 — Wehrtechnik und Be-
schaffung — 

Der BRH wird gebeten, die Frage der deutschen Betei-
ligung an internationalen Rüstungskooperationen in-
soweit zu überprüfen, als die Mitwirkung von deut-
schen Beamten betroffen ist. Insbesondere sollen die 
dort  praktizierten Gehaltsregelungen überprüft wer-
den. 

42. Antrag zu Kapitel 14 23 — Sozialversicherungs-
beiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldaten — 

Die Benachteiligung für Wehrübende aus der Freien 
Wirtschaft muß beseitigt werden. 

Begründung 

Bei dem pauschalen Ausgleich der Versicherungser-
stattungen werden die älteren Wehrpflichtigen in der 
Form benachteiligt, daß für diesen Personenkreis für 
die Zeit der Wehrübung nur 70 v. H. des Durch-
schnittseinkommens aller Versicherten zugrunde ge-
legt wird. Somit kann dies später zu Einbußen bei der 
Rente führen. Um diese Nachteile zu vermeiden, 
müßte das tatsächliche Einkommen berücksichtigt 
werden. 

43. Antrag zu Kapitel 14 23 — Sozialversicherungs-
beiträge und Fürsorgemaßnahmen für Soldaten — 

Für die Familienheimfahrten der Grundwehrdienst-
leistenden sind im Regierungsentwurf 196 Mio. DM 
veranschlagt. Der Ansatz sollte um 33 Mio. DM erhöht 
werden. 

Begründung 

Die Deutsche Bundesbahn wird den Vertrag mit dem 
Bundesministerium der Verteidigung voraussichtlich 
im Frühjahr 1989 kündigen, da nach ihren Berechnun-
gen ein Mehrbetrag von 123 Mio. DM für Familien-
heimfahrten zu entrichten ist. Die Berechnungsgrund-
lage hat sich tatsächlich verändert, das BMVg geht 
aber nur von einem Mehrbetrag von 33 Mio. DM aus. 
Eine Klärung des Sachverhalts soll durch eine Kom-
mission erfolgen. 

Der Verteidigungsausschuß hat ferner folgendem An-
trag aus der Fraktion der SPD zugestimmt: 

Antrag zu Kapitel 14 14 — Fernmeldewesen — 

Der Verteidigungsausschuß möge beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüg-
lich dafür zu sorgen, daß alle militärischen Kampfflug-
zeuge, die den Luftraum über der Bundesrepublik 
nutzen, mit einem Flugschreiber ausgerüstet werden, 
der alle wesentlichen Flugdaten registriert und spei-
chert. Diese Daten sind unmittelbar nach der Beendi-
gung jedes Flugauftrages zentral aufzuzeichnen, aus-
zuwerten, zu dokumentieren und zu speichern. Da-
durch kann zuverlässig und umfassend nachgewiesen 
werden, wie das Flugverhalten des Luftfahrzeuges 
war. Dies dient auch der Erhöhung der Flugsicherheit 
und dem Schutz der Luftfahrzeugbesatzungen vor un-
gerechtfertigten Vorwürfen." 

Begründung 

Die Bundeswehr betreibt das System Skyguard zur 
Tiefflugüberwachung. Es hat sich jedoch erwiesen, 
daß das System personell und materiell aufwendig ist, 
nur bei bestimmten Wetterbedingungen sinnvoll ein-
gesetzt werden kann und nur einen verschwindend 
geringen Teil des Territoriums der Bundesrepublik 
Deutschland abzudecken vermag. In jedem Luftfahr-
zeug werden ohnehin alle wesentlichen Flugdaten 
ständig registriert. Im sog. crash-recorder werden sie 
schon heute zentral im Luftfahrzeug aufgezeichnet. 
Deshalb ist es ohne großen Aufwand und in sehr kur-
zer Zeit technisch möglich, ein zusätzliches standardi-
siertes Aufzeichnungsgerät in alle militärischen 
Kampfflugzeuge einzubauen, das die während eines 
Fluges anfallenden Daten auf einen geeigneten Da-
tenträger aufzeichnet. Dieser Datenträger kann un-
mittelbar nach Beendigung des Flugauftrages von der 
Luftfahrzeugbesatzung während des sog. deb riefing 
in ein System der zentralen Datensammlung einge-
bracht und automatisch nach verschiedenen Kriterien 
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ausgewertet sowie danach dokumentiert und für spä-
teren Aufruf gespeichert werden. Dieses System 
könnte zur Kontrolle des militärischen Flugauftrages 
dienen und so den Ausbildungserfolg sowie die Flug-
sicherheit verbessern helfen. Wesentlich ist aber dar-
über hinaus, daß damit das Flugverhalten der Luft-
fahrzeugbesatzung genau rekonstruierbar ist und das 
korrekte Verhalten der Piloten objektiv nachweisbar 
wird. 

Der Verteidigungsausschuß hat darüber hinaus die 
nachstehenden Prüfungsaufträge beschlossen sowie 
die unter Ziffer g) aufgeführte Entschließung gefaßt: 

a) Notwendige Übungen der Luftwaffe im Ausland 
sind grundsätzlich als Dienstreisen einzustufen. 
Der Mittelansatz in Kapitel 14 03 Titel 527 02 ist 
entsprechend anzuheben. 

Begründung 

Notwendige Übungen der Luftwaffe, die in be-
freundeten Ländern durchgeführt werden, weil 
sie 

— aufgrund der geographischen Gegebenheiten, 

— wegen vorgegebener Sicherheitsabstände und 

— der Lärmbelästigung 

in der Bundesrepublik Deutschland nicht durch-
führbar sind, dürfen nicht zu einer zusätzlichen 
finanziellen Belastung der betroffenen Soldaten 
führen. Die bisherige Praxis, Übungen dieser Art 
als besonderes Dienstgeschäft im Inland/Ausland 
zu deklarieren und nicht als Dienstreisen abzu-
rechnen, führt zu erheblichen Kürzungen des Ta-
gegeldes. In Gesprächen mit den betroffenen 
Gruppen ist festzustellen, daß nach Abzug der Ko-
sten für Verpflegung, zu deren Einnahme eine 
dienstliche Verpflichtung besteht, gekürzte Tages-
sätze den Betroffenen verbleiben, die noch nicht 
einmal ausreichen, ein kurzes Ferngespräch mit 
der zu Hause verbliebenen Familie zu führen. 

b) Die bisherige Bestimmung, Auslandstrennungs-
geld bei Lehrgängen im Ausland erst ab einer 
Lehrgangsdauer von drei Monaten zu zahlen, wird 
aufgehoben. 

Begründung 

Aus Fürsorge-Gründen ist es erforderlich, Lehr-
gangsteilnahmen im Ausland, die länger als 
14 Tage dauern, auf der Grundlage von Auslands-
trennungsgeld-Bestimmungen abzurechnen. 

c) Unterkünfte und Betreuungsein richtungen auf 
ausländischen Übungsplätzen sind so herzurich-
ten, daß sie im durchschnittlichen Stand den ande-
ren dort übenden NATO-Partnern gleichwertig 
sind. 

Begründung 

Während generell für alle NATO-Verbündeten 
Einzelzimmer für Offiziere mit WC, Dusche, Kühl-
schrank und TV eine Selbstverständlichkeit sind, 
sind deutsche Besatzungen in der Regel auf Zwei-
bettzimmern untergebracht, Dusche und WC be-
finden sich auf den Fluren. So ist in Goose Bay, 

Kanada, für ca. 40 Offiziere nur ein Aufenthalts-
raum vorhanden, der mit einem Fernsehgerät und 
einem Kühlschrank ausgestattet ist. 

d) Kostenlose Mitflüge von Familienangehörigen in 
Bundeswehrflugzeugen sollen möglich sein, wenn 
längere Auslandsabwesenheiten vom Standort 
dienstlich erforderlich sind. 

Begründung 

Bei unseren NATO-Partnern sind Mitflüge grund-
sätzlich unter einfachen. Bedingungen möglich. 

e) Für das fliegende Personal auf Einsatzkampfflug-
zeugen der Luftflotte ist eine den Flugsicherheits-
bestimmungen entsprechende, detail lierte Dienst-
zeitregelung für den Friedensbetrieb aufzustel-
len. 

Begründung 

Gegenwärtig ist die Dienstzeitregelung ohne 
Obergrenzen dem Ermessensspielraum der Diszi-
plinarvorgesetzten überlassen. Bei der Dienstzeit-
regelung sind aus Gründen der Flugsicherheit fol-
gende Kriterien zu berücksichtigen: 

— Maximale Dienstzeit vor Antritt eines Fluges; 

— Ruhepausen vor erneutem Dienstbeginn; 

— maximale Anzahl der Einsätze pro Tag. 

f) Der Bundesminister der Verteidigung wird aufge-
fordert, nicht-technische Forschungs- und Studien-
kapazitäten aufzubauen, bestehende Kapazitäten 
zu erweitern und die Forschungstätigkeit beste-
hender Institute/Institutionen einschließlich der 
Führungsakademie und der Universitäten der Bun-
deswehr zu koordinieren, um mittel- und langfri-
stige Problemstellungen der Sicherheitspolitik, 
Strategie und Streitkräfteplanung zu analysieren 
und angemessene Entscheidungshilfen (Optionen/ 
Alternativen) zu erarbeiten. Untersuchungsergeb-
nisse sind den Mitgliedern des Verteidigungsaus-
schusses — gegebenenfalls unter Beachtung ent-
sprechender Geheimschutzverfahren —zur 
Kenntnis zu geben. 

Begründung 

Änderungen der außen- und sicherheitspolitischen 
Lage sowie mögliche rasche Neuentwicklungen 
machen es erforderlich, den eigenen Handlungs-
spielraum, Möglichkeiten und Risiken in den kom-
menden Jahren besser — umfassender und ge-
nauer — abschätzen zu können. Der Bundesmini-
ster der Verteidigung erscheint hierfür z. Z. wenig/ 
nicht angemessen vorbereitet. 

g) Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Ge-
setzentwurf vorzulegen zur Härtefallregelung des 
§ 55a SVG. 

Begründung 

Auch wenn das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der 
einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsstruk-
turgesetzes bestätigt hat, muß der politische Wille 
darauf gerichtet sein, wenigstens Härtefälle abzu-
mildern. 
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Der Verteidigungsausschuß hat in seiner Sitzung am 
12. Oktober 1988 ferner das Kapitel 03 des Einzel-
plans 02 (Wehrbeauftragter) beraten. 

Das Kapitel 03 wurde mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD, FDP und einer Stimme der Frak-
tion DIE GRÜNEN bei Enthaltung einer Stimme der 
Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

13. Ausschuß (Ausschuß für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit) 

Der Ausschuß für Jugend, Fami lie, Frauen und Ge-
sundheit empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN, den Ein-
zelplan 15 mit den von den Berichterstattern im Haus-
haltsausschuß in der Zusammenstellung vom 14. Sep-
tember 1988 vorgeschlagenen Änderungen — sie 
wurden einstimmig gebilligt — und der ebenfalls ein-
stimmig angenommenen nachstehenden Empfehlung 
der Fraktion der SPD anzunehmen. 

Der Ausschuß für Jugend, Fami lie, Frauen und Ge-
sundheit empfiehlt dem federführenden Haushalts-
ausschuß, dafür Sorge zu tragen, daß im Haushalts-
jahr 1989 der Bundesjugendplan von der vorgesehe-
nen 3 % igen Mittelsperre und von globalen Haus-
haltsminderausgaben ausgenommen bleibt. 

Begründung 

Die Planungssicherheit der freien Träger ist durch die 
Mittelsperren der letzten Haushaltsjahre und die seit 
1982 nahezu unverände rt  gebliebenen Haushaltsan-
sätze im Programm „Zentrale Jugendverbände" auf 
der Strecke geblieben. Alle Möglichkeiten für Ersatz-
finanzierungen insbesondere durch Eigenmittel sind 
durch die unverantwortliche Haushaltspolitik der 
letzten Jahre erschöpft. 

14. Ausschuß (Ausschuß für Verkehr) 

Der Ausschuß für Verkehr hat in seiner Sitzung am 
21. September 1988 die Entwürfe der Einzelpläne 12 
und 30 beraten und dabei folgende Empfehlungen 
ausgesprochen: 

Kapitel 12 10 Bundesfernstraßen 

a) Der Ansatz der Titelgruppe 01 - Aufwendungen 
für den Straßenbauplan — wird von 6,25 Mrd. DM 
um 250 Mio. DM auf 6,5 Mrd. DM erhöht. 

Begründung 

Der steigende Erhaltungsbedarf führt aufgrund 
des zunehmenden Alters der Bundesfernstraßen zu 
einem sinkenden Anteil für neue Investitionen. Um 
Verzögerungen beim Ausbau des Fernstraßennet-
zes sowie immer bedrohlicher werdende Engpässe 
zu vermeiden, ist eine Erhöhung des Ansatzes ge-
boten. Die Erhöhung des Gesamtgewichts für LKW 

von 38,5 t auf 40 t wird zu einem Mehrbedarf bei 
der Straßenerhaltung von 300 Mio. DM führen. 

b) Die in Titel 741 11 — Erneuerung, Um-, Aus- und 
Neubau einschließlich Schallschutzmaßnahmen 
(Bundesautobahnen) aufgeführten 1 916 870 TDM 
werden um 20 000 TDM auf 1 936 870 TDM er-
höht. 

c) Die in Titel 741 21 — Erneuerung, Um-, Aus- und 
Neubau einschließlich Schallschutzmaßnahmen 
(Bundesstraßen) aufgeführten 2 099 373 TDM wer-
den um 10 000 TDM auf 2 109 373 TDM erhöht. 

d) Die in Titel 742 11 — Um-, Aus- und Neubau von 
Fernmelde-, Stromversorgungs- und Beleuch-
tungsanlagen und Einrichtungen zur Beeinflus-
sung des Verkehrs (Bundesautobahnen) aufge-
führten Mittel in Höhe von 42 000 TDM werden um 
5 700 TDM auf 47 700 TDM erhöht. 

Der Mehrbetrag ist für den Um-, Aus- und Neubau 
von Fernmeldeanlagen und Einrichtungen zur Be-
einflussung des Verkehrs an bestehenden Bundes-
autobahnen (Anlage zu Kapitel 12 10 — Bundes-
fernstraßen Titel 742 13) (Intel ligente Straße) zu 
verwenden. 

e) Der Ansatz in Titel 712 32 — Baumaßnahmen an 
bundeseigenen Nebenbetrieben der Bundesauto-
bahnen ist ersatzlos zu streichen. 

Kapitel 12 20 Sondervermögen Deutsche 
Bundesbahn 

Titel 682 11 — Abgeltung von Belastungen im Schie-
nenverkehr bei der Wahrnehmung ge-
meinwirtschaftlicher Aufgaben — 

Kombinierter Verkehr 

Es wird vorgeschlagen, von den allgemeinen Investi-
tionszuschüssen 35,5 Mio. DM als Ausgleichsleistung 
für den grenzüberschreitenden kombinierten Verkehr 
im Alpentransit durch Österreich zu verwenden. Die 
Erläuterungen sind anzupassen. 

Begründung 

Im Haushaltsentwurf 1989 sind Ausgleichszahlungen 
für den kombinierten Verkehr nicht enthalten, weil 
die Bahn diesen Verkehr in eigenwirtschaftlicher Ver-
antwortung kostendeckend betreiben so ll. Auch im 
grenzüberschreitenden Verkehr ist dies gültig. Öster-
reich verlangt einen energischen Ausbau des kombi-
nierten Verkehrs. Die Deutsche Bundesbahn ist je-
doch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bereit, 
ihr Angebot im kombinierten Verkehr im Alpentransit 
durch Österreich auszudehnen und das derzeitige An-
gebot langfristig aufrechtzuerhalten. Ursache ist, daß 
der kombinierte Verkehr über die Alpen durch Öster-
reich, insbesondere aus topographischen Gründen, 
besonders schlechte Einnahmen erzielt, d. h. pro Zug 
kann zu wenig Nutzlast transportiert werden. 

Da dies gegenwärtig ein Ausnahmefall ist, wäre es für 
die Dauer dieses Sachverhaltes zulässig, einen strek- 
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ken- bzw. linienbezogenen Ausgleich für den Transit 
durch Österreich zu gewähren. 

Titelgruppe 02 Förderung der Forschung und 
Entwicklung für bodengebundenen 
Transport und Verkehr 

Es wird empfohlen, den Ansatz von 182 Mio. DM um 
37,5 Mio. DM auf 219,5 Mio. DM wie im Vorjahr anzu-
heben. Ferner sollten die Ansätze für die kommenden 
Jahre bei der nächsten Fortschreibung der mittelfristi-
gen Finanzplanung bis 1992 angemessen erhöht wer-
den. 

Begründung 

Gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres ist im 
Entwurf des Haushalts 1989 trotz nach wie vor vor-
handenen Forschungsbedarfs eine Reduzierung des 
Ansatzes um 37,5 Mio. DM vorgesehen. Gegenüber 
dem Etat von 1982 ergäbe sich dadurch eine Vermin-
derung um 100 Mio. DM, d. h. um mehr als ein Drittel. 
In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine weitere 
drastische Reduzierung vorgesehen. Um eine Konti-
nuität in der Forschungsförderung, insbesondere im 
ÖPNV, bei der Magnetschnellbahn und im Güterver-
kehr zu erreichen, ist der Ansatz für den bodengebun-
denen Transport  und Verkehr im Haushalt 1989 auf 
dem Vorjahresniveau zu halten und in der mittelfristi-
gen Finanzplanung angemessen zu erhöhen. 

Titelgruppe 02, Titel 683 23 Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben 

Der Ansatz von 65 Mio. DM sollte um 1 Mio. DM wie 
im Vorjahr auf 66 Mio. DM erhöht werden. 

Begründung 

Gegenüber dem Haushaltsansatz von 1988 ist eine 
Reduzierung des Titels um 1 Mio. DM vorgesehen. 
Damit das Forschungsprogramm „Binnenschiff der 
Zukunft" entsprechend seiner mehrjährigen Ausle-
gung programmgemäß fortgesetzt werden kann, ist 
eine Anhebung des Titels auf das Vorjahresniveau 
notwendig. Das Forschungsvorhaben ist zur Erhal-
tung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Bin-
nenschiffahrt als leistungsfähigem und umwelt-
freundlichem Verkehrsträger erforderlich. Da die Bin-
nenschiffahrt zum größten Teil von mittelständigen 
Unternehmen ge tragen wird, ist eine Finanzierung 
der Forschungstätigkeit allein durch die Unternehmer 
nicht darstellbar. Im übrigen weist das Forschungs-
vorhaben „Binnenschiff der Zukunft" im Vergleich zu 
Forschungsprojekten in anderen Verkehrsbereichen 
einen relativ geringen Umfang aus. 

16. Ausschuß (Ausschuß für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau) 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat in seiner 31. Sitzung am 21. September 
1988 den Einzelplan 25 beraten. Er empfiehlt mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen 
der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN, 
den Einzelplan 25 in der aus der Anlage zu Drucksa-
che 11/2700 ersichtlichen Fassung mit folgender Maß-
gabe anzunehmen: 

Entsprechend einem interfraktionellen Antrag, der 
einstimmig angenommen worden ist, soll ein Be trag 
von 1 Mio. DM für HABITAT (UN-Zentrum für 
menschliche Siedlungen) bereitgestellt werden. Der 
Ausschuß behält sich des weiteren vor, zu den The-
men „Aussiedlerwohnungsbau" und „Bundesbau-
ten" in seiner Sitzung am 12. Oktober 1988 Stellung 
zu nehmen. Der federführende Haushaltsausschuß 
wird gebeten, seine Beratungen insoweit ebenfalls 
zurückzustellen. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat in seiner 33. Sitzung am 12. Oktober 
1988 die gutachtliche Beratung des Einzelplans 25 
fortgesetzt und dabei die am 21. September 1988 zu-
rückgestellten Themen „Aussiedlerwohnungsbau" 
und „Bundesbauten" erörtert. Mit den Stimmen der 
Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Fraktion 
DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der 
SPD hat er folgenden Antrag der Koalitionsfraktionen 
gebilligt: 

Hinsichtlich der vorgesehenen Finanzhilfen des Bun-
des an die Länder zum Wohnungsbau für Spätaus-
siedler und Zuwanderer bittet der Ausschuß für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau den Haus-
haltsausschuß, im Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 1989 folgendes vorzusehen: 

— Festlegung des Verpflichtungsrahmens für diesen 
Wohnungsbau in Höhe von 750 Mio. DM ohne 
Kürzung des Ansatzes für den sozialen Wohnungs-
bau. 

— Kassenmäßige Veranschlagung der Bundesmittel 
an die Länder in drei statt vier Jahresraten mit 
gleichzeitigem haushaltsmäßigem Sicherstellen, 
daß bei schnellerem Wirksamwerden des Pro-
gramms die Auszahlung nach Bedarf erfolgt. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau nahm entgegen seiner ursprünglichen Ab-
sicht davon Abstand, sich im Rahmen der Haushalts-
beratungen zum Thema „Bundesbauten" zu äußern. 

17. Ausschuß (Ausschuß für innerdeutsche 
Beziehungen) 

Der Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat am 
28. September 1988 den Entwurf des Bundeshaus-
halts für das Jahr 1989 beraten und dem Einzelplan 27 
mit Mehrheit zugestimmt. 

Der Ausschuß empfiehlt einstimmig, die Bezeichnung 
des Titels 898 02-330 in Kapitel 27 02 von bisher „Sa

-

nierung der Werra" in „Förderung besonderer Um- 
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weltschutzmaßnahmen gegen grenzübergreifende 
Einwirkungen auf das Zonenrandgebiet" zu ändern 
und den Titel wie folgt zu erläutern: 

„Das Zonenrandgebiet ist neben den sich aus der 
Grenze zur DDR und CSSR ergebenden Nachteilen 
auch besonderen grenzübergreifenden Umweltbela-
stungen ausgesetzt, deren Besei tigung aus deutsch-
landpolitischen Gründen gefördert werden so ll ." 

Der Ausschuß möchte auf diese Weise die Möglichkeit 
eröffnen, die für den ursprünglichen Verwendungs-
zweck nicht in Anspruch genommenen Mittel für drin-
gend notwendige Umweltschutzmaßnahmen im 
Grenzgebiet einzusetzen. 

Der Ausschuß hat am 3. Februar 1988 in der Stellung-
nahme zu der Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung über den Fortgang der Verkehrserschließung 
des Zonenrandgebietes (BT-Drs. 11/1794, 10/6810) 
einstimmig erklärt, daß die notwendige Grunder-
neuerung landwirtschaftlicher Wirtschaftswege in un-
mittelbarer Nähe der Zonengrenze durch finanzielle 
Hilfen des Bundes gefördert werden muß. Die Wege 
werden durch Fahrzeuge der Alliierten, des Bundes-
grenzschutzes, des Zolls u. a. außerordentlich stark in 
Mitleidenschaft gezogen. Bisher war eine finanzielle 
Hilfe des Bundes aus den Einzelplänen 06, 08 oder 35 
nicht möglich, weshalb der Ausschuß anregt, ggf. ent-
sprechende Mittel im Einzelplan 27 bereitzustellen. 

Der Ausschuß hat kritisch festgestellt, daß im Einzel-
plan 06 des Bundesministers des Innern im Ti-
tel 882 11-323 der Anteil der Mittel für den Bau von 
Sportstätten im Zonenrandgebiet seit Jahren kontinu-
ierlich abnimmt. Angesichts des inzwischen ange-
wachsenen Antragsstaus empfiehlt der Ausschuß mit 
den Stimmen der Fraktionen der SPD und der GRÜ-
NEN bei Enthaltung der Fraktionen der CDU/CSU 
und der FDP, den Ansatz von 26,2 Mio. auf 30 Mio. 
DM zu erhöhen. 

18. Ausschuß (Ausschuß für Forschung und 
Technologie) 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie hat in 
seiner Sitzung vom 21. September 1988 beschlossen, 
dem federführenden Haushaltsausschuß bei seinen 
Beratungen des Einzelplans 30 folgende Änderungen 
zu empfehlen: 

Kapitel 30 02 Titel 683 01 

Der vorgesehene Ansatz von 	58 000 TDM 
ist um 	 4 000 TDM 
auf 	 62 000 TDM 
zu erhöhen. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie ist bei 
Zustimmung durch alle Fraktionen bei Enthaltung der 
Stimme des Vertreters der GRÜNEN der Auffassung, 
daß die Förderung der kleinen und mittleren Unter-
nehmen im Bereich der Auftragsforschung entgegen 
den Beschlüssen der Bundesregierung, die KMU-För

-

derung abzubauen, verstärkt fortgesetzt werden 
muß. 

Kapitel 30 02 Titel 683 03 und 683 29 und 
Kapitel 30 04 Titel 685 60 Nr. 5 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie forde rt 
 den Forschungsminister auf, dem Ausschuß eine Kon-

zeption zur zukünftigen Förderung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen durch das Forschungsministerium 
vorzulegen. Dabei ist insbesondere ein verstärkter 
Transfer von Forschungs- und Entwicklungspersonal 
in kleine und mittlere Unternehmen zu berücksichti-
gen. 

Das Programm „Technologieorientierte Unterneh-
mensgründungen" ist fortzuführen und für Unterneh-
mensgründungen auf dem Gebiet der Weltraum-Da-
tenauswertung und Software-Entwicklung zu öffnen. 

Er empfiehlt dem Haushaltsausschuß einstimmig bis 
auf die Gegenstimme des Vertreters der Fraktion DIE 
GRÜNEN, eine angemessene Erhöhung der Mittel für 

— Forschungskooperation zwischen Indust rie und 
Wissenschaft 

— Beteiligung am Innovationsrisiko technologie-
orientierter Produktentwicklungen und Unterneh-
mensgründungen 

— Fachinformation 

vorzusehen. 

Kapitel 30 03 Titel 683 24 und 892 24 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem federführenden Haushaltsausschuß ein-
stimmig, die Ausgaben für verstärkte Umweltfor-
schung im Haushaltsjahr 1989 um 50 Mio. DM auf ins-
gesamt 282,3 Mio. DM zu erhöhen. Die Erhöhung be-
zieht sich auf folgende Titel: 

+12 Mio. DM bei Titel 683 24 — Forschungs- und 
Entwicklungs-
vorhaben der 
Ökologie und Kli-
maforschung —

+38 Mio. DM bei Titel 892 24 — Investitionszu

-

schüsse für Öko-
logie und Klima-
forschung. 

Begründung 

Die gesamten Umweltforschungsausgaben des 
BMFT, einschließlich institutionelle Förderung, sollen 
1989 auf 428,9 Mio. DM ansteigen, im Vergleich zu 
415,9 Mio. DM im Jahre 1988. Das ist ein Zuwachs von 
3,1 %. In Anbetracht der Probleme der Umwelt und 
der langfristigen Umweltforschung ist der Ausschuß 
für Forschung und Technologie der Ansicht, daß dies 
nicht ausreicht. Insbesondere muß die Projektförde-
rung für Investitionszuschüsse für neuartige Techno- 
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logien im Bereich Wasserreinhaltung und Altlasten 
aufgestockt werden. Es ist hierbei beabsichtigt, dies in 
den nächsten Jahren ebenfa lls über die bisherigen 
Zahlenangaben der mittelfristigen Finanzplanung 
hinaus durchzuführen. Die nun vorgeschlagene Auf-
stockung führt dazu, daß die Mittel für die Projektför-
derung im Bereich Umweltforschung des BMFT an-
statt auf 232,3 auf 282,3 Mio. DM ansteigen. Das ist 
gegenüber 227,7 Mio. DM im Jahre 1988 bei der 
neuen Ausgabenzahl ein Anstieg von 24 % anstelle 
von 2 %. 

Kapitel 30 04 Titel 683 40 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie be-
schließt mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen ge-
gen die Stimmen der Oppositionsfraktionen bei einer 
Enthaltung bei der Fraktion der SPD den Forschungs-
minister aufzufordern, dem Ausschuß eine zusam-
menfassende Übersicht vorzulegen, aus der diejeni-
gen Mittelansätze ersichtlich sind, die über andere 
Teilvorhaben ebenfalls in das Gebiet Technologie der 
Großintegration auf Siliziumbasis fließen. Gleichzei-
tig empfiehlt er dem federführenden Haushaltsaus-
schuß, den vorgesehenen Mittelansatz für das Projekt 
JESSI in Höhe von 32 000 TDM um 6 000 TDM zu 
sperren. 

Kapitel 30 05, Titel 683 13 und 892 13 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem federführenden Haushaltsausschuß ein-
stimmig bei drei Enthaltungen bei der Fraktion der 
SPD, die Ausgaben im Titel erneuerbare Energiequel-
len zweckgebunden für verstärkte Investitionen für 
ein Großdemonstrationsprogramm für Windenergie-
anlagen im Jahre 1989 um 30 Mio. DM auf 47 Mio. 
DM zu erhöhen. 

Der Ausschuß empfiehlt den Mittelansatz im Kapitel 
30 05 Titel 683 13 zusätzlich 2 Mio. DM zweckgebun-
den zu erhöhen, um damit Machbarkeitsstudien und 
vorbereitende Arbeiten für Pilot- und Modellprojekte 
der solaren Wasserstoffenergiewirtschaft im Bereich 
Photovoltaik und solare Thermik zu finanzieren. 

Begründung 

Im Rahmen eines Großdemonstrationsprogramms im 
Laufe von 10 Jahren sind 700 Megawatt Windener-
giekapazität zu schaffen, um die Markteinführung für 
Windenergie in der Bundesrepublik Deutschland zu 
verbessern und Exportchancen z. B. durch Serienher-
stellung zu erschließen. Mit diesem Demonstra tions-
programm, das 1989 laufen so ll, soll in Zusammenar-
beit mit der Elektrizitätswirtschaft, den Windkraft-
werksherstellern und dem Staat ein Gesamtinvesti-
tionsvolumen für Windenergieanlagen in Höhe von 
etwa 2 Mrd. DM stimuliert werden. Von den Gesamt-
investitionsmitteln, die über 10 Jahre erforderlich 
werden, soll der Staat nur ein Drittel übernehmen, der 
Rest ist von Betreibern und Herstellern aufzubringen. 
Der Bundesminister für Forschung und Technologie 

ist aufgefordert, unverzüglich die Rahmenbedingun-
gen für das Programm in Form einer Ausschreibung 
bekanntzumachen. 

Kapitel 30 06 Titel 685 09 Titelgruppe 01 und 
Titelgruppe 04 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie forde rt 
 den Forschungsminister mehrheitlich bei zwei Ge-

genstimmen bei der Fraktion der SPD und der Gegen-
stimme der Fraktion DIE GRÜNEN auf, dem Ausschuß 
zu erklären, wie im Falle der Gründung einer 
Deutschen Agentur für Raumfahrtangelegenheiten 
(DARA) im Haushaltsjahr 1989 die erforderliche Fi-
nanzierung konzipiert ist. Die in dem a. g. Titel aus-
gewiesenen Mittel decken lediglich die bereits lau-
fenden Aktivitäten des Projektträgers ohne erkennbar 
Raum für zusätzliche DARA-Aktivitäten zu öffnen. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie forde rt 
 den Forschungsminister ferner auf, den Ausschuß in 

einer Übersicht darüber zu informieren, 

— welche Mittelanteile für die Finanzierung europäi-
scher Projekte und welche für na tionale Projekte 
vorgesehen sind, 

— wie diese Beträge und ihre Rela tion sich seit 1982 
entwickelt haben und 

— wie die Projektionen bis 1992 aussehen. 

Ferner wird der Minister aufgefordert, dem Ausschuß 
zu erklären, welche Zwecke mit der Entwicklung von 
Rückkehrkapseln aus dem Weltraum verfolgt werden 
(Projekte TOPAS UND RAUMKURIER) und wie diese 
zur Gesamtkonzeption der zu entwickelnden Raum-
transportgeräte passen. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem federführenden Haushaltsausschuß, den 
Mittelansatz für die Entwicklung ho rizontal startender 
Raumfahrtgeräte (Projekt SANGER), für den es der-
zeit keinerlei erkennbare luftverkehrliche Relevanz 
gibt, bei den Raumfahrtprojekten zu führen. 

Der vorgesehene Mittelansatz von 20 500 TDM soll 
um 5 000 TDM gesperrt werden. Gleichzeitig emp-
fiehlt der Ausschuß dem federführenden Haushalts-
ausschuß, den Forschungsminister aufzufordern, für 
systemanalytische Forschung zu Fragen geeigneter 
technisch/organisatorischer Maßnahmenbündel zur 
Bewältigung der Kapazitätsengpässe des Luftver-
kehrssystems einen Förderbetrag von 900 TDM im 
Haushalt 1989 auszuweisen. 

Kapitel 30 07 Titel 685 26 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem Haushaltsausschuß einstimmig bei Enthal-
tung der Stimme der Fraktion DIE GRÜNEN, den vor-
gesehenen Ansatz von 57 000 TDM um 7 000 TDM 
auf 64 000 TDM zu erhöhen. 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/3230 

Begründung 

Mehr zur Entwicklung von Trägersystemen im Zu-
sammenhang mit EUROMAR, das mit 3,7 Mio. DM 
deutlich unterausgestattet ist (Ziffer 3 der Erläuterun-
gen). 

Kapitel 30 07 Titel 685 22 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem Haushaltsausschuß einstimmig bei einer 
Gegenstimme bei der Fraktion DIE GRÜNEN, den 
vorgesehenen Ansatz von 6 500 TDM um 3 500 TDM 
unter Anbringung eines Sperrvermerkes zu erhö-
hen. 

Begründung 

Mehr zur verstärkten Förderung von Vorhaben der 
Nordpolarforschung und zur Bearbeitung und Aus-
wertung der auf den bisherigen Südpolar-Expeditio-
nen erzielten Ergebnissen. 

Kapitel 30 08 Titel 683 27 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem federführenden Haushaltsausschuß mehr-
heitlich bei der Enthaltung einer Stimme der Fraktion 
der SPD und bei Enthaltung der Stimme des Vertre-
ters der Fraktion DIE GRÜNEN, den Titel 683 27, Ka-
pitel 30 08, Forschung und Entwicklung der Biotech-
nologie für 1989 um 20 Mio. DM auf 190 Mio. DM auf-
zustocken. 

Begründung 

Im Rahmen der Biotechnologieförderung wird auch 
die Forschung und Entwicklung für nachwachsende 
Rohstoffe einschließlich Pflanzenzüchtung und Pflan-
zenschutz im Titel 683 27 Forschung und Entwicklung 
in der Biotechnologie gefördert. Für den engeren Be-
reich der nachwachsenden Rohstoffe sind für 1989 
12,6 Mio. DM, für Pflanzenzüchtung und Pflanzen-
schutz 8,8 Mio. DM vorgesehen. Dies reicht nicht aus, 
um größere Modellvorhaben und größere gemein-
same Forschungsanstrengungen im Bereich Pflanzen-
züchtung im notwendigen Umfange zu unterstützen. 
Es ist deshalb erforderlich, für 1989 und für die folgen-
den Jahre eine Erhöhung durchzuführen. Dies um so 
mehr, als der Gesamtbereich der Biotechnologieför-
derung nur relativ geringe Wachstumsraten am Re-
gierungsentwurf aufweist. Die Projektförderung soll 
1989 auf 170 Mio. DM ansteigen, im Vergleich zu 
164,0 Mio. DM im Jahre 1988. Dies ist ein Anstieg von 
3,7 %. Die jetzt vorgeschlagene Steigerung sichert, 
daß mit einem überproportionalen Anstieg der Ausga-
ben um 15,9 % die notwendigen Maßnahmen und die 
verbesserte Forschung und Technologie bei nach-
wachsenden Rohstoffen durchgeführt werden kön-
nen. 

Kapitel 30 08 Titel 683 23 und 892 23 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie emp-
fiehlt dem Haushaltsausschuß einstimmig bei Ent-
haltung der Stimme des Vertreters der Fraktion 
DIE GRÜNEN, den vorgesehenen Ansatz von 
182 000 TDM um 5 000 TDM auf 187 000 TDM zu er-
höhen. 

Begründung 

Mehr zur Forcierung des Programms Innova tive See-
hafentechnologie (ISETEC), das nur zum kleinen Teil 
bisher in Angriff genommen worden ist. Mit dem re-
duzierten Aufwand kann das Ziel der Wettbewerbsfä-
higkeit der deutschen Seehäfen nicht erreicht wer-
den. 

Flexibilisierung des Haushaltsrechts und der 
Personalstellenbewirtschaftung bei den 
Forschungseinrichtungen 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie fordert 
den Forschungsminister mehrheitlich bei einer Ge-
genstimme und einer Enthaltung der Stimme bei der 
Fraktion der SPD und bei Enthaltung der Stimme der 
Fraktion DIE GRÜNEN auf, den ausstehenden Ergeb-
nisbericht über die in diesem Jahr auslaufenden Mo-
dellversuche zur Flexibilisierung des Haushaltsrechts 
und der Personalstellenbewirtschaftung in ausge-
wählten staatlichen Forschungseinrichtungen vorzu-
legen. 

Der Ausschuß für Forschung und Technologie forde rt 
 den Forschungsminister auf, dafür Sorge zu tragen, 

daß die Modellversuche auf weitere fünf Jahre fortge-
setzt und auf zusätzliche Forschungseinrichtungen 
ausgeweitet werden. 

19. Ausschuß (Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft) 

Der Ausschuß für Bildung und Wissenschaft hat heute 
folgende gutachtliche Empfehlung gemäß § 95 
GO BT (bei einer Stimmenthaltung) beschlossen: 

Kapitel 31 04 Titel 685 01 

Der in der Stellenübersicht des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) angebrachte KW-Vermerk für 
eine Stelle der Besoldungsgruppe B 3 ist deshalb zu 
streichen, weil er eine Präjudizierung der Neuorgani-
sationsdebatte für das BIBB bedeuten könnte. 

20. Ausschuß (Ausschuß für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit) 

Der Ausschuß für wirtschaft liche Zusammenarbeit hat 
in seiner Sitzung am 29. September 1988 den Entwurf 
eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaus- 
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haltsplans für das Haushaltsjahr 1989 (Haushalts-
gesetz 1989) — Drucksache 11/2700 — abschließend 
gutachtlich beraten, soweit die Vorlage den Einzel-
plan 23 betrifft. Der Ausschuß hat aus entwicklungs-
politischer Sicht folgende Empfehlungen zum Einzel-
plan 23 beschlossen: 

A. Kapitel 23 01 

In Titel 422 01 (Bezüge der planmäßigen Beamten) 
werden folgende neue Planstellen ausgebracht: 

Planstellen 	 Bes. Gr. 	1989 
Ministerialräte 	 B 3 	+3 
Ministerialräte 	 A 16 	+2 
Regierungsdirektoren 	A 15 	+5 
Oberregierungsräte 	A 14 	+4 
Regierungsrräte 	 A 13 	+2 
Oberamtsräte 	 A 13 	+8 
Amtsräte 	 A 12 	+3 
Regierungsamtmänner 	A 11 	+2 
Amtsinspektoren 	A 9m + Z 	+1 
Amtsinspektoren 	A 9 	+1 
Regierungshauptsekretäre 	A 8 	+1 
Oberamtsmeister 	A 5 	+1 
Amtsmeister 	 A 4 	+1 

Zu Titel 422 01 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 
Titel 425 01 (Vergütungen der Angestellten): 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, angesichts 
der in den letzten Jahren erheblich zugenommenen 
Aufgabenbelastungen im Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, eine entsprechende 
Stellenvermehrung vorzunehmen und durch Aufga-
benwegfall in anderen Ministe rien frei werdende 
Stellen ins Bundesministerium für wirtschaft liche Zu-
sammenarbeit zu verlagern. Dem Ausschuß für wirt

-

schaftliche Zusammenarbeit des Bundestages ist über 
diese Angelegenheit bis zum 30. April 1989 Bericht zu 
erstatten. 

In Titel 527 02 (Reisekostenvergütungen für Aus-
landsdienstreisen) wird der Baransatz um 400 000 DM 
erhöht. 

B. Kapitel 23 02 

In Titel 134 01 (Rückzahlungen in Anwendung von 
Werterhaltungsklauseln) werden die Erläuterungen 
wie folgt ergänzt: „Die aus diesem Titel fließenden 
Rückzahlungen können im Einzelplan 23 wieder ver-
wendet werden". 

Zu Titel 186 01 (Tilgung von Darlehen der bilateralen 
Finanziellen Zusammenarbeit mit Entwicklungslän-
dern und Rückflüsse aus Treuhandbeteiligungen in 
Entwicklungsländern): „Es ist sicherzustellen, daß die 
zugesagten Rückflußmittel tatsächlich für zusätzliche 
Auszahlungen zur Verfügung stehen (ggf. Änderung 
bzw. Ergänzung des ausgebrachten Haushaltsver-
merkes)." 

Der Titel 666 02 — (Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zur erweiterten Strukturanpassungsfazi

-

lität (ESAF) des Internationalen Währungsfonds (IWF) 

—wird aus dem Einzelplan 23 herausgenommen und 
in einen anderen Haushalt (BMF) eingestellt. 

In Titel 685 01 (Berufliche Aus- und Fortbildung von 
Angehörigen der Entwicklungsländer) werden der 
Baransatz um 10 Mio. DM und die Verpflichtungser-
mächtigung um 7 Mio. DM erhöht. 

In Titel 685 08 (Förderung von Entwicklungsländern 
durch Zuschüsse an integrierte Fachkräfte) werden 
der Baransatz um 6 Mio. DM und die Verpflichtungs-
ermächtigung um 10 Mio. DM erhöht. 

In Titel 686 03 (Förderung der Sozialstruktur in Ent-
wicklungsländern durch bilaterale Maßnahmen) wer-
den der Baransatz um 6 Mio. DM und die Verpflich-
tungsermächtigung um 10 Mio. DM erhöht. 

In Titel 686 04 (Förderung der gesellschaftspolitischen 
Bildung in Entwicklungsländern) werden der Baran-
satz um 4 Mio. DM und die Verpflichtungsermächti-
gung um 9 Mio. DM erhöht. 

In Titel 686 06 (Förderung entwicklungswichtiger 
Vorhaben privater deutscher Träger in Entwicklungs-
ländern) werden der Baransatz um 8,5 Mio. DM und 
die Verpflichtungsermächtigung um 4 Mio. DM er-
höht. 

Der Titel 686 07 (Förderung entwicklungswichtiger 
Vorhaben des Handwerks in Entwicklungslände rn 

 durch private deutsche Träger und Handwerkskam-
mern) erhält folgende Fassung: In Titel 686 07 neu 
(Förderung entwicklungswichtiger Pa rtnerschaften 
zwischen Einrichtungen der deutschen Wi rtschaft und 
solchen der Entwicklungsländer) beträgt der Baran-
satz 18,9 Mio. DM und die Verpflichtungsermächti-
gung 33,8 Mio. DM. Die Ausgaben sind übertrag-
bar. 

Erläuterungen 

Die Ausgaben sind insbesondere dazu bestimmt, 

— in den Entwicklungslände rn  Einrichtungen der 
Wirtschaft im Wege partnerschaftlicher Zusam-
menarbeit mit deutschen Handwerks- und Indu-
strie- und Handelskammern sowie Wirtschaftsver-
bänden zu fördern, und 

— das auf die Klein- und Mittelindustrie ausgerich-
tete Spar- und Kreditwesen in den Entwicklungs-
ländern durch Partnerschaften mit deutschen 
Spar- und Krediteinrichtungen zu unterstützen. 

Die Maßnahmen zielen darauf ab, Selbsthilfewillen 
und -fähigkeit der Einrichtungen im Entwicklungs-
land sowie bei deren Zielgruppen zu stärken. Auf 
diese Weise sollen die wi rtschaftlichen Handlungs-
spielräume von Unternehmen vornehmlich der Klein- 
und Mittelindustrie erweitert, Arbeitsplätze erhalten 
oder geschaffen sowie die Produktion verbessert wer-
den. 

Es dürfen nur Maßnahmen gefördert werden, die 
nicht auf die Erzielung von Gewinn bei den deutschen 
Partnereinrichtungen ausgerichtet sind. 

Mitveranschlagt sind die Kosten vorbereitender und 
auswertender Maßnahmen. 
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Die Ausgaben werden nach Maßgabe von Richtli-
nien 

— auf der Grundlage von Projektvereinbarungen mit 
Entwicklungsländern und entsprechenden Durch-
führungsaufträgen an die Deutsche Gesellschaft 
für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH so-
wie 

— auf der Grundlage von Zuwendungsbescheiden 
gemäß §§. 44, 44 a BHO an deutsche Partnerein-
richtungen 

geleistet. 

In Titel 686 10 (Deutscher Entwicklungsdienst — lau-
fende Kosten —) wird der Baransatz um 1,5 Mio. DM 
erhöht. Außerdem werden je eine Stelle BAT IV a 
(Sachbearbeiter für ländliche Entwicklung/Technik/ 
Handwerk) und BAT IV b (Kindergärtner/in) geschaf-
fen. 

In Titel 686 30 (Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland am Entwicklungsprogramm der Verein-
ten Nationen [UNDP]) wird der Baransatz um 4 Mio. 
DM erhöht. 

In Titel 686 31 (Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland am Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und der Internationalen Familienplanungs-
fe deration) wird der Baransatz um 1 Mio. DM er-
höht. 

In Titel 686 32 (Zweckgebundene Beiträge der Bun-
desrepublik Deutschland an die Vereinten Nationen, 
ihre Sonderorganisationen und andere internationale 
Einrichtungen) werden der Baransatz um 4 Mio. DM 
und die Verpflichtungsermächtigung um 10 Mio. DM 
erhöht. 

In Titel 686 34 (Beitrag zum Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für Frauen [UNIFEM]) wird der 
Baransatz um 1 Mio. DM erhöht. 

Zu Titel 836 01 bis 836 08 des multilateralen Förde-
rungsbereichs: „Der Plafonds des Einzelplans ist auf-
grund der eingetretenen Wechselkursveränderungen 
um die zuwenig veranschlagten 80 Mio. DM aufzu-
stocken. (Kursgewinne in den Vorjahren führten zur 
Verminderung des Plafonds Einzelplan 23.)" 

In Titel 836 04 (Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland am Kapital der Afrikanischen Entwick-
lungsbank und am Afrikanischen Entwicklungsfonds) 
wird der Baransatz um 25 Mio. DM erhöht. 

In Titel 866 01 (Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit 
mit Entwicklungsländern) werden die Erläuterungen 
wie folgt geändert: 

Ziffer 1.2.2 erhält folgende Fassung: 

„für selbsthilfeorientierte Maßnahmen zur Armutsbe-
kämpfung sowie für Vorhaben der sozialen Infrastruk-
tur und des Umweltschutzes", 
frühere Ziffer 1.2.2 wird Ziffer 1.2.3 

Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Vorhaben sind so auszuwählen, daß den Grund-
bedürfnissen der armen und ärmsten Bevölkerungs-
schichten direkt Rechnung ge tragen wird. Dabei sol-
len ökologische Gesichtspunkte und solche, die der 

Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung der 
Frauen dienen, besonders berücksichtigt werden." 

In Titel 866 05 (Förderung von Niederlassungen deut-
scher Unternehmen sowie des Technologietransfers 
durch deutsche Unternehmen in Entwicklungslän-
dern) werden der Baransatz um 13 Mio. DM und die 
Verpflichtungsermächtigung um 8 Mio. DM erhöht. 

In Titel 896 03 (Bilaterale Technische Zusammenar-
beit mit Entwicklungsländern) werden die Erläute-
rungen wie folgt ergänzt: 

„(9) Bei der Durchführung der Vorhaben erfolgt im 
Interesse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen den Entwicklungslände rn  kein Ausschluß von 
Anbietern aus Entwicklungsländern."  

In Titel 896 04 (Förderung entwicklungswichtiger 
Vorhaben der Kirchen in Entwicklungsländern) wird 
der Baransatz um 4 Mio. DM und die Verpflichtungs-
ermächtigung um 10 Mio. DM erhöht. 

21. Ausschuß (Ausschuß für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit) 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit hat in seiner Sitzung am 28. September 
1988 das Haushaltsgesetz 1989 beraten und dabei fol-
gende Anträge der Koalitionsfraktionen zum Einzel-
plan  16 angenommen: 

a) Der Umweltausschuß spricht sich dafür aus, zur 
Verminderung des direkten Nährstoff- und Schad-
stoffeintrages in die Gewässer zusätzliche 10 Mio. 
DM für ein Gewässerrandstreifenprogramm im 
Haushalt des Bundesumweltministers bereitzustel-
len. Mit diesem Programm soll den Landwirten als 
Ergänzung zum Extensivierungsprogramm der EG 
ein Ausgleich dafür gezahlt werden, daß Gewäs-
serrandstreifen landwirtschaftlich nicht genutzt 
werden. Es bedarf eines über die Ausgleichszah-
lungen im Rahmen des Extensivierungsprogramms 
der EG hinausgehenden Anreizes, damit diese für 
den Schutz der Nordsee besonders wich tigen Flä-
chen von den Landwirten freiwillig aus der Dün-
gung herausgenommen werden. 

b) Der Umweltausschuß hält es umweltpolitisch für 
dringend geboten, nach dem Vorbild des Rhein-
Bodensee-Programms Bundesmittel für die Sanie-
rung grenzüberschreitender Gewässer bereitzu-
stellen, und zwar ab 1989 für die Dauer von 5 Jah-
ren jährlich 240 Mio. DM. 

Vordringlich sind — nach den mit den Ländern 
abgestimmten Bedarfsschätzungen — Investitio-
nen mit einem Gesamtvolumen von 3 Mrd. DM, die 
der Phosphatfällung und der Denitrifizierung die-
nen. Ohne eine finanzielle Beteiligung des Bundes, 
die für die Dauer von fünf Jahren auf insgesamt 
1,2 Mrd. DM begrenzt ist, können die Maßnahmen 
innerhalb der interna tional zugesagten Fristen 
nicht in ausreichendem Umfang in Angriff genom-
men werden. Die Mittel sollten im Sinne der Vorfi-
nanzierung zur Verbilligung von Krediten verwen-
det werden, die über die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau vergeben werden. 
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Der Umweltausschuß hält es darüber hinaus für 
erforderlich, daß die ab 1989 vorgesehenen Fi-
nanzhilfen des Bundes für die strukturschwachen 
Länder in Höhe von jährlich 2,4 Mrd. DM (Kapitel 
60 02 Titel 882 04) mit hoher Priorität auch für den 
Umweltschutz verwendet werden, vor allem für 
Maßnahmen zum Schutz von Nord- und Ostsee. 
Um dies sicherzustellen, sollte im Strukturhilfege-
setz ein Anteil von mindestens 10 % der insgesamt 
verfügbaren Mittel für den Bau und Ausbau von 
Abwasseranlagen festgelegt werden, die für die 
Sanierung grenzüberschreitender Gewässer von 
besonderer Bedeutung sind. 

c) Der Umweltausschuß unterstützt den Vorschlag, 
durch Aufnahme eines Haushaltsvermerks beim 
Titel „Investitionen zur Verminderung von Um-
weltbelastungen" (Kapitel 16 02 Titel 892 01) die 
Voraussetzungen zur Förderung von Umwelt-
schutz-Pilotprojekten auf dem Gebiet der DDR zu 
schaffen. 

d) Der Umweltausschuß spricht sich dafür aus, Aus-
gleichszahlungen an das Land Niedersachsen im 
Zusammenhang mit den Endlagerprojekten für ra-
dioaktive Abfälle in Gorleben und Salzgitter zu 
zahlen. 

Der Umweltausschuß bittet den Haushaltsaus-
schuß, die hierfür erforderlichen Mittel noch im 
Haushalt 1989 bereitzustellen, damit die betroffe-
nen Gemeinden einen angemessenen Ausgleich 
für die mit den Endlagerprojekten verbundenen 
besonderen Belastungen erhalten und der zügige 
Fortgang der Projekte sichergestellt ist. 

f) Der Umweltausschuß begrüßt, daß der Haushall 
1989 die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für 
die Errichtung des Bundesamtes für Strahlenschutz 
zum 1. Juli 1989 schafft. Die weitere f riedliche Nut-
zung der Kernenergie erfordert eine Straffung der 
Organisation und einen Ausbau der verfügbaren 
Kontrollinstrumente. 

Der Ausschuß hält es im Interesse eines zügigen 
Aufbaus des neuen Amtes im übrigen für erforder-
lich, daß die für das Bundesamt für Strahlenschutz 
bereitgestellten neuen Stellen — wie im Regie-
rungsentwurf vorgesehen — bereits ab 1. Januar 
1989 für eine Bundesstelle für Strahlenschutz als 
Vorlaufeinrichtung genutzt werden können. 

g) Der Umweltausschuß hält einen weiteren perso-
nellen Ausbau des Bundesumweltministeriums 
— über den Regierungsentwurf des Haushalts 
1989 hinaus — für dringend geboten. Die im Regie-
rungsentwurf für das Ministe rium enthaltenen 20 
neuen Stellen decken im wesentlichen nur den 
Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Die darüber 
hinaus vorhandenen erheblichen personellen Eng-
pässe in den Fachabteilungen des Ministe riums 
bestehen unverändert  fort. 

Zur Deckung des vordringlichsten Bedarfs bei den 
aktuellen umweltpolitischen Schwerpunktaufga-
ben sind im Bundesumweltministerium minde-
stens 15 weitere neue Stellen erforderlich, und 
zwar für Gewässerschutz 5 Stellen, für Abf allwirt-
schaft 3 Stellen, für Störfallvorsorge 1 Stelle, für 

den Schutz der Umwelt bei der Anwendung der 
Gentechnologie 2 Stellen sowie für eine neue Un-
terabteilung „Nukleare Ver- und Entsorgung" in 
der Abteilung Reaktorsicherheit und Strahlen-
schutz des Bundesumweltministeriums 3 Stellen. 

Der Umweltausschuß bittet den Haushaltsaus-
schuß, für diesen umweltpolitisch besonders dring-
lichen Personalbedarf 15 neue Stellen zusätzlich 
zum Regierungsentwurf zu bewi lligen. 

h) Der Haushaltsausschuß wird ersucht, zusätzlich zu 
der von der Bundesregierung vorgesehenen Stel-
lenaufstockung für den nachgeordneten Bereich 
des BMU 50 Stellen (30 für Kapitel 16 05 — Um-
weltbundesamt —; 20 für Kapitel 16 06 — Bundes-
forschungsanstalt für Naturschutz und Land-
schaftsökologie —) bereitzustellen. Diese zusätzli-
chen Stellen sollen durch entsprechende Einspa-
rungsauflagen bei anderen Forschungsanstalten 
mit nicht mehr vorrangigen, traditionellen Aufga-
ben anderer Ressorts kostenneutral beschafft wer-
den (z. B. bei Kapitel 10 10, Forschungsanstalten 
des BML mit weit über 3 000 Stellen). 

Begründung 

Zusätzliche Stellen sind zur Schaffung der wissen-
schaftlichen Grundlagen für die Umweltpolitik 
dringend erforderlich. Aus Gründen der Haus-
haltsdisziplin sind der Bereitstellung neuer Stellen 
enge Grenzen gesetzt. Dagegen stehen traditionel-
len Bereichen mit teilweise nicht mehr vorrangigen 
Aufgaben große Personalkapazitäten weiterhin zur 
Verfügung. Es ist aber nicht vertretbar, daß solche 
Aufgaben mit großen Personalkapazitäten fortge-
führt werden, während neue Aufgaben, deren 
Priorität heute unbestritten ist, nicht annähernd 
wahrgenommen werden können. So beträgt z. B. 
die Personalausstattung der Bundesforschungsan-
stalt für Naturschutz und Landschaftsökologie für 
die Bearbeitung des umweltpolitisch zentralen und 
breiten Fachgebietes Naturschutz weniger als 
70 Personen, während in der Bundesforschungsan-
stalt für Milchforschung auf dem engen „abgegra-
sten" Gebiet der Milchforschung mehr als 227 Per-
sonen arbeiten. 

C. Besonderer Teil 

Die Ausgabensteigerung des Bundeshaushalts 1989 
beläuft sich auf 5,4 vom Hundert . Die Nettokreditauf-
nahme beträgt 27,9 Mrd. DM. 

Die im Vergleich zu den vergangenen Haushaltsjah-
ren überdurchschnittlich hohe Ausgabensteigerung 
ist auf bestimmte Sonderfaktoren des Haushaltsjahres 
1989 zurückzuführen. 

Trotz bedeutender Mehrausgaben konnte die Netto-
kreditaufnahme auf unter 28 Mrd. DM zurückgeführt 
werden. Sie liegt damit noch deutlich unter der im 
Regierungsentwurf bereits vorgesehenen Verringe-
rung gegenüber dem Haushaltsjahr 1988. 

Die Ausgabenentwicklung des Bundeshaushalts 1989 
wird insbesondere durch die gestiegene Liquiditäts-
hilfe für die Bundesanstalt für Arbeit sowie durch wei- 
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tere Finanzhilfen des Bundes für strukturschwache 
Länder geprägt. Die Belastungen aus zusätzlichen 
Abführungen an die Europäische Gemeinschaft wer-
den 1989 aufgrund von Minderausgaben im laufen-
den EG-Haushalt, höherer Zolleinnahmen der EG und 
gestiegener Weltmarktpreise geringer ausfallen, als 
im Regierungsentwurf angenommen. Ferner fallen 
hohe Entschädigungen im Gewährleistungsbereich 
an. Diesen Mehrbelastungen stehen Mehreinnahmen 
aufgrund der begrenzten Erhöhung verschiedener 
Verbrauchsteuern sowie der Einführung einer Steuer 
auf Erd- und Flüssiggas gegenüber. 

Weitere erhebliche Belastungen des Bundeshaushalts 
ergeben sich aus dem Bereich der sozialen Sicherung 
und des Familienlastenausgleichs. Insbesondere der 
gestiegene Zuschußbedarf der Rentenversicherungs-
träger, die Aufwendungen für die Kindererziehungs-
zeiten, für das Kindergeld, die Kriegsopferfürsorge 
sowie für das Erziehungsgeld und die Arbeitslosen-
hilfe führen zu Ausgabensteigerungen. 

Im Agrarbereich wirken sich weitere Maßnahmen zur 
Beschränkung der Überschußproduktion ausgaben-
wirksam aus, während der im Zuge der EG-Be-
schlüsse vorgesehene soziostrukturelle Einkommens-
ausgleich als Umschichtung von einer Steuer- zu einer 
Ausgabensubvention im Ergebnis haushaltsneutral 
bleibt. 

Der Zuwachs im Verteidigungsbereich ist im wesent-
lichen auf zusätzliche Personalaufwendungen zu-
rückzuführen, die zu einem Teil dazu dienen, dem 
Personalmangel der Streitkräfte entgegenzuwirken. 

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen können 
auf der Einnahmenseite neben den genannten Mehr-
einnahmen bei den Verbrauchsteuern erhebliche 
Steuermehreinnahmen veranschlagt werden. Nach 
dem Ergebnis der Steuerschätzung kann der Bund im 
Haushaltsjahr 1989 gegenüber dem Regierungsent-
wurf zum Bundeshaushaltsplan mit ca. 6,5 Mrd. DM 
Steuermehreinnahmen rechnen. Davon entfallen 
rund 2,5 Mrd. DM auf Einsparungen gegenüber den 
ursprünglich veranschlagten EG-Abführungen und 
rund 4 Mrd. DM auf Steuermehreinnahmen aufgrund 
der günstigeren gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung. 

Ferner sind ein Bundesbankgewinn in Höhe von 
5 Mrd. DM sowie erhöhte Ablieferungen der Deut-
schen Bundespost veranschlagt. 

Sollte es insbesondere bei der wechselkursabhängi-
gen Entwicklung des Bundesbankgewinns zu einer 
höheren Ablieferung kommen, ist der Haushaltsaus-
schuß mehrheitlich übereingekommen, solche Mehr-
einnahmen zur Tilgung fälliger Schulden des Bundes 
zu verwenden. 

Der Haushaltsausschuß hat den starken Belastungen 
des Bundeshaushalts mit einer durchgängigen allge-
mein sparsamen Veranschlagung entgegengewirkt. 

Zur Erwirtschaftung der im Haushalt 1989 vorgesehe-
nen globalen Minderausgabe hat er einen Teil der 
sächlichen Verwaltungsausgaben des Bundeshaus-
halts und der Wirtschaftspläne der vom Bund geför-
derten Zuwendungsempfänger gesperrt und Maß- 

nahmen zum weiteren Subventionsabbau vorgese-
hen. 

Haushaltsrisiken sieht der Ausschuß in Übereinstim-
mung mit der Bundesregierung insbesondere im Be-
reich der Außenhandelsbürgschaften des Bundes. Er 
hat den Bericht des Bundesrechnungshofes über Risi-
ken für den Bundeshaushalt aufgrund neuerer Ent-
wicklungen beim Ausgleichsfonds zur Sicherung des 
Steinkohleneinsatzes zur Kenntnis genommen. 

Die Koalitionsfraktionen sehen den Bundeshaushalt 
1989 in der Kontinuität der 1983 begonnenen Haus-
haltskonsolidierung. Der Bundeshaushalt 1989 setze 
unter veränderten Bedingungen den Kurs sparsamer, 
verantwortungsbewußter Verwendung öffentlicher 
Mittel fort und trage zu dem Ziel bei, durch dauerhaft 
stabile Grundlagen für die öffentliche Finanzwirt-
schaft sowie durch Begrenzung des Ausgabenzu-
schusses und durch Rückführung des Staatsanteils 
das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft nach-
haltig zu fördern. Die einmalig erhöhte Wachstums-
rate des Bundeshaushalts sei auf Sonderfaktoren wie 
die Hilfen für strukturschwache Länder und die ge-
stiegenen Zuschüsse an die Bundesanstalt für Arbeit 
zurückzuführen und bewege sich ohne Berücksichti-
gung dieser Faktoren weitgehend in der Kontinuität 
der strikten Ausgabenbegrenzung der vergangenen 
Jahre. 

Als wesentliches Ergebnis dieser Politik wird hervor-
gehoben, daß die Neuverschuldung nach ihrem durch 
Besonderheiten bedingten vorübergehenden Anstieg 
1988 im kommenden Haushaltsjahr wieder deutlich 
zurückgeführt werden kann. Dabei habe die nunmehr 
im sechsten Jahr anfallende und sich verstärkt fortset-
zende wirtschaft liche Aufwärtsentwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland bestätigt, daß die be-
sondere Situation des Jahres 1988 mit einer höheren 
Nettokreditaufnahme gemeistert werden konnte. Mit-
telfristig strebe die Koalition an, die Neuverschuldung 
des Bundes auf eine Größenordnung von ein Prozent 
des Bruttosozialprodukts zu begrenzen. Diesem Ziel 
diene auch die Regelung im Haushaltsgesetz 1988, 
höhere als veranschlagte Einnahmen aus dem Bun-
desbankgewinn zur Tilgung fälliger Schulden zu ver-
wenden. 

Zu der positiven Wende der wirtschaftlichen Entwick-
lung und dem nach wie vor hohen Maß an Preisstabi-
lität habe die Finanz- und Wirtschaftspolitik der Bun-
desregierung einen maßgeblichen Beitrag geleistet. 
Namentlich die gegen heftige Widerstände verab-
schiedete Steuerreform werde über die bereits wirk-
samen Steuersenkungen hinaus die entscheidenden 
Voraussetzungen für anhaltende Preisstabilität und 
steigendes Wirtschaftswachstum schaffen. Befürch-
tungen einer zu starken Schwächung der öffentlichen 
Haushalte durch die umfassende Absenkung direkter 
Steuern hätten sich nach dem Ergebnis der vorliegen-
den Steuerschätzung als nicht berechtigt erwiesen. 
Günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, stei-
gende p rivate Realeinkommen und verstärkte p rivate 
Nachfrage, verbesserte unternehmerische Erträge 
und zunehmende betriebliche Investitionen erwiesen 
sich als Grundlage für eine dauerhafte Festigung der 
öffentlichen Finanzen. Mit dem vorliegenden Bundes-
haushalt 1989 werde der stabilitäts- und wachstums- 
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stützende finanzpolitische Grundkurs fortgesetzt und 
zugleich den neuen Herausforderungen an die Fi-
nanzpolitik Rechnung getragen. 

Die Fraktion der SPD sieht demgegenüber die öffent-
lichen Finanzen des Bundes trotz einer sechsjährigen 
Aufschwungphase in einer tiefgreifenden Krise. Der 
positiven wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 
Jahre stehe eine nach wie vor hohe Staatsverschul-
dung sowie eine für das Haushaltsjahr 1989 überzo-
gene Ausgabensteigerung gegenüber, ohne daß der 
Bundeshaushalt einen entscheidenden Beitrag zum 
Abbau der Massenarbeitslosigkeit oder zur Lösung 
ökologischer und struktureller Probleme leiste. 

Eine wesentliche Ursache der öffentlichen Finanz-
krise sei in der Steuerpolitik der Bundesregierung zu 
sehen, die einseitig hohe Einkommen bevorteile und 
Finanzen von Bund, Ländern und Gemeinden erheb-
lich belaste. Mit umfangreichen Verbrauchssteuerer-
höhungen, die in erster Linie die unteren Einkom-
mensschichten belasteten, versuche die Bundesregie-
rung nun, die entstandenen Haushaltslöcher zu stop-
fen sowie die ab 1990 zu erwartenden Auswirkungen 
der Steuerreform vorzufinanzieren. Dies zeige sich 
insbesondere auch darin, daß die Bundesregierung 
nicht bereit sei, trotz der günstigeren wi rtschaftlichen 
Entwicklung und den damit verbundenen Steuer-
mehreinnahmen auf die vorgesehenen Verbrauch-
steuererhöhungen zu verzichten. 

Die für 1989 gegenüber 1988 vorgesehene Rückfüh-
rung der Nettokreditaufnahme werde wie in der Ver-
gangenheit durch einen inzwischen wieder steigen-
den Bundesbankgewinn sowie durch erhöhte Ver-
brauchsteuern und massiven Kürzungen bei der Bun-
desanstalt für Arbeit finanziert. Dabei werde der Bun-
desbankgewinn bewußt zu gering veranschlagt, um 
die Verbrauchsteuererhöhungen politisch begründen 
zu können. Die im Haushaltsgesetz 1989 vorgesehene 
Regelung zur Tilgung von Altschulden aus Mehrein-
nahmen beim Bundesbankgewinn verstoße gegen 
den Grundsatz der Vollständigkeit des Haushalts und 
höhle die Haushaltskompetenz des Parlaments aus. 
Dabei könne allenfalls einer Regelung zugestimmt 
werden, die der Entlastung der Bundesbahn von Alt-
schulden diene. 

Der Bundeshaushalt 1988 sei überdies von erhebli-
chen Risiken und Unsicherheiten geprägt. So sei der 
Bundeszuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit und 
der Ansatz für Arbeitslosenhilfe nicht bedarfsgerecht 
veranschlagt. Darüber hinaus fehle eine Perspektive, 
wie dem steigenden Zuschußbedarf der Rentenversi-
cherungsträger sowie den erheblichen Belastungen 
im Bereich der Luft- und Weltraumförderung und der 
Bundeswehrplanung künftig haushaltsmäßig Rech-
nung getragen werden solle. 

Die begrüßenswerte günstigere Konjunkturentwick-
lung könne keineswegs der Haushalts- und Finanzpo-
litik der Bundesregierung zugeschrieben werden. Die 
seit Jahren rückläufigen Investitionsausgaben des 
Bundeshaushalts seien vielmehr ein weiterer Beleg 
dafür, daß die Bundesregierung die posi tive wirt-
schaftliche Entwicklung nicht zu umfangreichen 
Maßnahmen zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit 
nutze. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN teilt diese Kritik in weiten 
Teilen und ist der Auffassung, daß der Bundeshaus-
halt für die sich zuspitzenden ökologischen Probleme 
keinerlei Lösungsansätze biete. Zukunftsaufgabe der 
Finanzpolitik sei die Finanzierung eines weitgreifen-
den ökologischen Umbaus zu sozial gerechten Bedin-
gungen. Die vorgesehenen Verbrauchsteuererhöhun-
gen, namentlich die Erhöhung der Mineralölsteuer, 
dienten ausschließlich dazu, die Haushaltslöcher ei-
ner verfehlten Finanz- und Haushaltspolitik zu stop-
fen, statt einen Beitrag zur ökologischen Sanierung 
und zum ökologischen Umbau der Gesellschaft zu lei-
sten. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN strebt darüber hinaus eine 
tiefgreifende Umgestaltung des Bundeshaushalts an, 
namentlich in den Bereichen Verteidigung und innere 
Sicherheit sowie in der Verkehrs-, Agrar-, Sozial- und 
Forschungs- und Technologiepolitik. Sie hat dazu 
eine Fülle von Einzelanträgen vorgelegt. 

Der Haushaltsausschuß hat mehrfach die beabsich-
tigte Beteiligung der Daimler-Benz AG an MBB erör-
tert und dabei die Auswirkungen auf die künftige För-
derung der Luftfahrt sowie die marktpolitischen Ein-
flüsse, insbesondere auch im Hinblick auf die Be-
schaffungsvorhaben der Bundeswehr einer ausführli-
chen Betrachtung unterzogen. 

Er hat dabei das Konzept der Bundesregierung zur 
Kenntnis genommen, mit dem die Verantwortung für 
das Airbus-Programm schrittweise auf die Industrie 
übergehen und damit die notwendige Verbesserung 
der Kostenstruktur bei der Flugzeugentwicklung und 
-fertigung erreicht werden so ll . 

Der Haushaltsausschuß hat für das Konzept der Bun-
desregierung, das die Übernahme der Altlasten und 
eine befristete Absicherung der Wechselkursrisiken 
sowie in einem Zwischenschritt längstens bis 1999 
eine zwanzigprozentige Beteiligung des Bundes an 
der neu zu schaffenden MBB-Tochtergesellschaft für 
den zivilen Flugzeugbau vorsieht, die erforderlichen 
haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen. 

Der Haushaltsausschuß sieht mehrheitlich in dem 
Konzept der Bundesregierung zur geplanten Beteili-
gung der Daimler-Benz AG an MBB die Vorausset-
zungen für eine industrielle Eigenverantwortung am 
Airbus-Programm und den damit verbundenen Sub-
ventionsabbau. Die Fraktion der CDU/CSU gab ihrer 
Erwartung Ausdruck, daß die Daimler-Benz AG Sy-
nergieeffekte aus militärischen Aufträgen zugunsten 
des Airbus-Programms nutzt, sich im Interesse des 
deutschen Anteils aktiv am europäischen Flugzeug-
bau beteiligt und dafür Sorge trägt, daß Unterneh-
men, an denen sie beteiligt ist, bei militärischen Be-
schaffungsaufträgen in Konkurrenz zueinander auf-
treten. Die Fraktion der FDP erwartete in einer Reihe 
weiterer Klarstellungen zum Konzept der Bundesre-
gierung insbesondere, daß das Airbus-Programm ab 
dem Jahr 2000 mit Ausnahme der Forschungs- und 
Entwicklungskosten in die volle industrielle Eigen-
verantwortung übergehe und der zwanzigprozentige 
Anteil an der MBB-Tochtergesellschaft spätestens bis 
zu diesem Zeitpunkt durch die Daimler-Benz AG 
übernommen werde. 
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Die SPD-Fraktion begrüßte zwar den vorgesehenen 
Wegfall der Markteinführungssubventionen, hob je-
doch die nach wie vor hohe Beteiligung des Bundes 
am Airbus-Programm hervor und wies auf die Zusam-
menhänge und Risiken des Konzeptes im Hinblick auf 
die Entwicklung des Jagdflugzeuges 90 sowie auf die 
hohe Konzentration in der Luft- und Raumfahrtindu-
strie und der wehrtechnischen Indust rie hin. Sie 
lehnte die Fusionspläne und das Konzept der Bundes-
regierung als bedenklichen Verstoß gegen wirt-
schaftspolitische Grundsätze ab, brachte jedoch zum 
Ausdruck, daß sie das Airbus-Programm weiterhin 
unterstütze. Die Fraktion DIE GRÜNEN sah Alternati-
ven, insbesondere auch auf europäischer Ebene mit 
geringerem Subventionsbedarf nicht nachhaltig ge-
nug geprüft und bekräftigte ihre Ablehnung einer 
umfangreichen Förderung der Luft- und Raumfahrt 
mit öffentlichen Mitteln. Sie befürchtet, daß mit der 
Beteiligung der Daimler-Benz AG ein politischer 
Machtfaktor geschaffen werde, der bei der Preisge-
staltung im Rüstungsbereich zu Lasten der öffentli-
chen Hand kaum noch durchschaubar sei. 

Eine ausgiebige Beratung fanden wiederum die Maß-
nahmen zugunsten des Steinkohlenbergbaus, na-
mentlich der Bereich der Kokskohlenbeihilfe, die ab 
1989 auf das neue Plafondsystem umgestellt werden 
soll, und der Bereich der Kohleverstromung. 

Der Ausschuß hat im Hinblick darauf, daß die Kapa-
zitätsanpassungsprogramme rascher als erwartet 
greifen, die Zuschüsse zur sozialverträglichen Flan-
kierung der Anpassungsmaßnahmen im Steinkohlen-
bergbau noch einmal aufgestockt. Er nahm den Be-
richt der Bundesregierung über die Verhandlungen 
zur Kokskohlenbeihilfe 1988 und zur Entscheidung 
über die den Bergbauunternehmen eingeräumten 
Plafonds 1989 bis 1991 entgegen. Den Unternehmen 
werden danach für den Dreijahreszeitraum 1989 bis 
1991 Mittel in der Gesamthöhe von knapp 11 Mrd. 
DM zugesagt. Der Haushaltsausschuß hat den in die-
sem Zusammenhang erforderlichen Verpflichtungs-
rahmen für den vorzeitigen Rückkauf von Koks aus 
der nationalen Steinkohlenreserve bereitgestellt. 

Außerdem nahm der Ausschuß Kenntnis von dem Be-
mühen der Bundesregierung, den Ausgleichsfonds 
nach dem Dritten Verstromungsgesetz zu stabilisie-
ren. In diesem Zusammenhang hat der Ausschuß be-
schlossen, die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für 
eine Verlängerung der sog. Erblastenregelung im 
Steinkohlenbergbau zu schaffen. Die Fraktion der 
SPD brachte zum Ausdruck, daß sie von der Bundes-
regierung eine Regelung erwarte, die die Kohlever-
stromung dauerhaft absichere und den Bestand des 
Jahrhundertvertrages auch im Hinblick auf den ge-
meinsamen EG-Binnenmarkt garantiere. 

Der Haushaltsausschuß hat unter Berücksichtigung 
der Lage der deutschen Schiffswerften die haushalts-
mäßigen Voraussetzungen für eine Verlängerung des 
Werfthilfeprogramms um weitere drei Jahre geschaf-
fen. Der Ausschuß hat ferner einer an der Auftragsent-
wicklung orientierten Ausstattung des im Vorjahr 
beschlossenen Wettbewerbshilfenprogramms zuge-
stimmt. Die Koalitionsfraktionen wiesen ferner auf die 
im Rahmen der Steuerreform vorgesehenen Entla-
stungen für den Schiffbau hin. Die SPD-Fraktion 

warnte angesichts der angespannten Weltmarktlage 
und der Subventionspraxis anderer Staaten davor, 
schon jetzt von einem Auslaufen der Werthilfen aus-
zugehen. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN beantragte über die vor-
gesehenen Hilfen hinaus die Förderung neuer, insbe-
sondere umweltfreundlicher Produktlinien und Un-
terstützungen für die Aussiedlung von Ersatzbetrie-
ben. 

Der Haushaltsausschuß hat entsprechend seinen 
Grundsatzbeschlüssen bei der Beratung des Bundes-
haushalts 1988 die für 1989 erforderlichen Mittel für 
die Beteiligung der Bundesrepublik am europäischen 
Weltraumprogramm bereitgestellt und damit den 
deutschen Beitrag an der Vorbereitung und Entwick-
lung von ARIANE 5 sowie an der Vorentwicklungs-
phase von COLUMBUS und HERMES gesichert. 

Während die Fraktion DIE GRÜNEN die Weltraum-
forschung mit Ausnahme der Grundlagenforschung 
insgesamt ablehnte, sah sich die Fraktion der SPD in 
ihren Befürchtungen bestätigt, daß der steigende An-
teil der Weltraumforschung zunehmend andere wich-
tige Forschungsvorhaben verdränge. Sie verlangte 
daher, die Mittel für COLUMBUS und HERMES zu-
gunsten anderer Förderbereiche, nament lich der 
nichtnuklearen Energieforschung, zu streichen. 

Den Forderungen der Oppositionsfraktionen nach ei-
ner stärkeren Förderung der Ökologie- und Klimafor-
schung hielten die Fraktionen der Regierungskoali-
tion die seit Jahren steigenden Ansätze entgegen und 
vertraten die Auffassung, daß in diesem Bereich nicht 
allein der finanzielle Rahmen, sondern vielmehr die 
Zusammenfassung hochqualifizierter interdisziplinä-
rer wissenschaftlicher Forschung über Erfolge ent-
scheide. 

Anträge der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE 
GRÜNEN nach weitgehender Aufstockung der Mittel 
für nichtnukleare Energieforschung fanden aufgrund 
unterschiedlicher Grundsatzpositionen in der Frage 
der künftigen Nutzung der Kernenergie keine Mehr-
heit. 

Der Haushaltsausschuß hat auf der Grundlage der 
Vereinbarung von 1983 den Bundesanteil für Restar-
beiten und nukleare Inbetriebnahme des SNR 300 in 
Kalkar sowie die Mittel für die Kosten der Wartephase 
bis zum Abschluß des Genehmigungsverfahrens ver-
anschlagt. Er nahm einen Bericht des Bundesministers 
für Forschung und Technologie über die Gespräche 
mit der Elektrizitätswirtschaft zur Finanzierung der 
Kosten der gegenwärtigen Wartephase sowie über 
den Fortgang der Brüterforschung und die Konse-
quenzen eines möglichen Abbruchs des Projekts ent-
gegen. Die Koalitionsfraktionen betonten, daß sie an 
der Förderung der Brütertechnologie festhielten und 
erwarteten, daß auch die Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen ihrer Verantwortung für die Wartephase 
gerecht werden. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner die Risikobeteili-
gung des Bundes für den THTR-300 in Hamm-Uen-
trop erhöht. 

Die Fraktion der SPD lehnte die Förderung neuer Re

-

aktorlinien, nament lich des SNR ebenso ab, wie die 

 



Drucksache 11/3230 
	

Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen und befür-
wortete lediglich die Forschungsförderung zur Endla-
gerung und Reaktorsicherheit. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN brachte ihre Forderung 
nach sofortigem Ausstieg aus der Nutzung der Ke rn

-energie zum Ausdruck. Sie trat ferner für eine For-
schungspolitik zur Konversion der Chemieindustrie 
und zur Förderung und Weiterentwicklung von Che-
mikalien mineralischen, tierischen oder pflanzlichen 
Ursprungs ( „Sanfte Chemie") ein. 

Der Haushaltsausschuß hat durch Einrichtung eines 
besonderen Kapitels im Einzelplan des Bundesmini-
steriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit die haushaltsmäßigen Voraussetzungen für die 
Einrichtung des Bundesamtes für Strahlenschutz ab 
Mitte 1989 geschaffen. Der Haushaltsausschuß gab 
dabei zu erkennen, daß er es begrüßen würde, wenn 
das Bundesamt als einheitlich dem BMU unterstellte 
Behörde geführt wird. 

Der Haushaltsausschuß hat zusätzliche Mittel für die 
Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile be-
deutender Natur- und Landschaftsflächen bereitge-
stellt. 

Die Fraktion der SPD forde rte eine umfangreiche Be-
teiligung des Bundes an einem Bund-Länder-Pro-
gramm zur Rettung der Nordsee sowie einen Bundes-
zuschuß für Abwasserbeseitigungsmaßnahmen im 
Rahmen des Programms „Sanierung von Saar und 
Mosel". Sie verwies dabei auf den Bericht der Bundes-
regierung zur Sanierung grenzüberschreitender Ge-
wässer, in dem ein hoher Investitionsbedarf zur 
schnellstmöglichen Vermeidung und Behandlung von 
Abwässern festgestellt wird. Mit ähnlicher Zielset-
zung verlangte die Fraktion DIE GRÜNEN ein finan-
ziell weitergehendes Gemeinschaftsprogramm zum 
Schutz des Grundwassers und zur Sicherung der 
Trinkwasserversorgung. Die Koalitionsfraktionen ver-
wiesen auf die grundsätzliche Zuständigkeit der Län-
der für Maßnahmen des Gewässerschutzes und hoben 
hervor, daß im Rahmen der Förderungsmöglichkeit 
nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes der von 
der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Struk-
turhilfegesetzes, mit dem den Ländern Finanzhilfen 
von 2,45 Mrd. DM jährlich gewährt werden sollen, 
einen Förderungstatbestand für entsprechende Um-
weltschutzmaßnahmen vorsehe. Von den Ländern 
werde erwartet, daß bei der Verwendung der Mittel 
dem Ausbau von Abwasserbehandlungsanlagen un-
ter besonderer Berücksichtigung des Schutzes von 
Nord- und Ostsee hohe Priorität eingeräumt werde. 
Zur weiteren Forderung der SPD-Fraktion nach einer 
finanziellen Beteiligung des Bundes an einem Altla-
stensanierungsprogramm bei der Abfallbeseitigung 
verwiesen die Koalitionsfraktionen auf die bestehen-
den umfangreichen Ansätze für entsprechende Pilot-
programme. Die weitergehende Zuständigkeit liege 
bei den Ländern, die auch hierfür die Förderungsmög-
lichkeiten des Strukturhilfegesetzes nutzen könnten. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN legte weitere Anträge zur 
Förderung von Konversionsmaßnahmen der chemi-
schen Indus trie vor und verlangte die Umwidmung 
der Mittel für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz in 

Förderungsmaßnahmen für den Ausstieg aus der 
Kernenergie. 

Bei der Beratung des Einzelplans des Bundesministers 
für Arbeit und Sozialordnung wurden insbesondere 
die unterschiedlichen Einschätzungen über die Höhe 
der zu veranschlagenden Arbeitslosenhilfe und des 
erforderlichen Bundeszuschusses zum Haushalt der 
Bundesanstalt für Arbeit deutlich. 

Die Koalitionsfraktionen stellten fest, daß die Ansätze 
entsprechend der gegenwärtigen Entwicklung veran-
schlagt seien und verwiesen auf die zu erwartenden 
Minderausgaben der Bundesanstalt für Arbeit auf-
grund der 9. Änderung des Arbeitsförderungsgeset-
zes sowie auf mögliche Einsparungen bei den Ermes-
sens- und den sonstigen steuerbaren Leistungen der 
Bundesanstalt. Ferner sei eine günstige Einnahmen-
entwicklung auf der Beitragsseite zu erwarten. 

Die Fraktion der SPD verlangte hingegen unter Hin-
weis auf das hohe Defizit der Bundesanstalt eine er-
hebliche Aufstockung der Liquiditätshilfe. Der Diffe-
renzbetrag zwischen Defizit der Bundesanstalt und 
Bundeszuschuß könne nicht durch die zu erwarten-
den Einsparungen des 9. Änderungsgesetzes zum Ar-
beitsförderungsgesetz und die vorgesehenen weite-
ren Einsparungsmaßnahmen der Bundesanstalt abge-
deckt werden. Vielmehr sei zu befürchten, daß insbe-
sondere die Änderung des Arbeitsförderungsgeset-
zes, mit der die Möglichkeiten der Bundesanstalt zu 
aktiver Arbeitsmarktpolitik eingeschränkt würden, zu 
einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit und da-
mit zu einem noch höheren Defizit der Bundesanstalt 
beitragen werde. Unter diesem Gesichtspunkt sei 
auch der Ansatz für die Arbeitslosenhilfe zu gering 
veranschlagt. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN sah insgesamt zu wenig 
Möglichkeiten für eine aktive Beschäftigungspolitik 
und forderte ein Milliarden-Programm zur Förderung 
und Erprobung neuer Wege in der Arbeitsmarktpoli-
tik, insbesondere im Hinblick auf die Bewältigung 
bestehender Umweltprobleme. 

Den steigenden Aussiedlerzahlen hat der Haushalts-
ausschuß durch die Bereitstellung von Mitteln für eine 
Reihe von Sondermaßnahmen Rechnung getragen. 
Darüber hinaus werden den Ländern Finanzhilfen ge-
mäß Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes für den 
Aussiedlerwohnungsbau in einem Gesamtverpflich-
tungsrahmen von 750 Mio. DM angeboten. Der Haus-
haltsausschuß nahm die Bereitschaft der Bundesre-
gierung entgegen, ab 1990 bei Bedarf weitere Förde-
rungsmöglichkeiten im Wohnungsbaubereich vorzu-
sehen. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner personelle Verstär-
kungen für eine beschleunigte Aufnahme und Regi-
strierung der Aussiedler bewil ligt sowie zusätzliche 
Hilfen für die schulische und berufliche Eingliede-
rung und für die Beratung und Betreuung der Aus-
siedler veranschlagt. 

Die Fraktion der SPD verlangte in verschiedenen Be-
reichen ein noch stärkeres Engagement des Bundes, 
insbesondere beim Wohnungsbauprogramm und for-
derte im Hinblick auf Integra tion und Chancengleich-
heit der Kinder von Aussiedlern besondere Bundeshil- 
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fen für den Neu- und Umbau von Kinderbetreuungs-
und Fördereinrichtungen. 

Bei den Personalausgaben ist den nach dem Bericht 
der Bundesregierung zur strukturellen Weiterent-
wicklung des öffentlichen Dienstrechtes vorgesehe-
nen besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ände-
rungen Rechnung getragen worden. 

Der Haushaltsausschuß hat bei der Beratung des Ein-
zelplans des Auswärtigen Amtes die Situation der An-
gehörigen des Auswärtigen Dienstes sowie die Frage 
der Altersversorgung nichtdeutscher Ortskräfte erör-
tert. Er war sich darin einig, daß bei Regelungen zur 
Neuordnung dieser Bereiche andere deutsche Ein-
richtungen im Ausland in die Betrachtung einbezogen 
werden müssen. Der Haushaltsausschuß hat die Bun-
desregierung gebeten, zur Frage der Altersversor-
gung nichtdeutscher Ortskräfte bis Mai 1989 ein Kon-
zept vorzulegen. 

Der Haushaltsausschuß hat eingehend die möglichen 
personellen Auswirkungen des Schengener Abkom-
mens und der Verwirklichung des Europäischen Bin-
nenmarktes namentlich für die Zollverwaltung des 
Bundes erörtert. Er nahm entgegen, daß der Bundes-
minister der Finanzen bereits durch personalwirt-
schaftliche Maßnahmen auf den zu erwartenden Per-
sonalabbau in den betroffenen Bereichen hinwirke 
und besondere Härtefälle nach Möglichkeit zu ver-
meiden suche. 

Der Haushaltsausschuß hat sich mehrfach kritisch mit 
dem zusätzlichen Personalbedarf im Bereich des Bun-
desamtes für Finanzen im Zusammenhang mit der 
Kapitalertragssteuererstattung auseinandergesetzt. 
Aufgrund des in der Beschlußempfehlung zum Haus-
haltsbegleitgesetz 1989 vorgesehenen Verzichts auf 
die zeitanteilige Anrechnung von Stückzinsen bei 
festverzinslichen Wertpapieren könne jedoch der Per-
sonalbedarf erheblich verringert werden. 

Insgesamt weist der Haushaltsplan 1989 infolge kom-
pensierender Stellenstreichungen keine Stellenver-
mehrungen auf. Die im Haushaltsgesetz 1988 ausge-
brachte globale Stellenkürzung sowie die dort vorge-
sehene Wiederbesetzungssperre für freiwerdende 
Stellen sind im Haushaltsgesetz 1989 entfallen. 

Der Haushaltsausschuß hat die für eine intensivere 
Kulturarbeit des Bundes erforderlichen Mittel bewil-
ligt. Er hat ferner dafür Sorge getragen, daß dem 
40. Jahrestag der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland 1989 durch zahlreiche Veranstaltungen 
und Veröffentlichungen in angemessener Weise 
Rechnung getragen werden kann. 

Der Haushaltsausschuß hat für die Dauer des Finanz-
planungszeitraumes entsprechend dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung die haushaltsmäßigen Vor-
aussetzungen für die geplanten Finanzhilfen des Bun-
des nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes an 
strukturschwache Bundesländer geschaffen. Die 
zweckgebundenen Strukturhilfen des Bundes eröff-
nen den betroffenen Bundesländern weitgehende In-
vestitionsmöglichkeiten zum Ausgleich der unter-
schiedlichen Wirtschaftskraft in den einzelnen Regio-
nen, unter anderem für wirtschaftlich bedeutsame 
Umweltschutzmaßnahmen. 

Die Oppositionsfraktionen bedauerten, daß letztlich 
keine Möglichkeit gefunden worden sei, die Kommu-
nen im Bereich der Sozialhilfekosten zu entlasten. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner den aufgrund der 
Vereinbarung mit der DDR vom 5. Oktober 1988 erfor-
derlichen Verpflichtungsrahmen für die Transitpau-
schale ausgebracht. 

Im Zusammenhang mit den Beschlüssen der Euro-
päischen Gemeinschaft zu Stillegung von Ackerflä-
chen hat der Haushaltsausschuß die für den Sonder-
rahmenplan für Maßnahmen zur Anpassung an 
die Marktentwicklung der Gemeinschaftsaufgabe 
„Agrarstruktur und Küstenschutz" erforderlichen 
Bundesmittel bereitgestellt und damit die haushalts-
mäßigen Voraussetzungen für die im Rahmen des 
Stillegungsprogrammes zu gewährenden Ausgleichs-
zahlungen an die Landwirtschaft getroffen. 

Dem vorgesehenen Abbau des Einkommensaus-
gleichs über die Mehrwertsteuer um 2 v. H. der land-
wirtschaftlichen Umsätze ab 1989 wurde durch Aus-
bringen der Mittel für einen sozio-strukturellen Ein-
kommensausgleich für die Landwirtschaft Rechnung 
getragen. 

Der Ausschuß hat ferner die im Rahmen der Förde-
rung der Einstellung landwirtschaftlicher Erwerbstä-
tigkeit erforderlichen Mittel zur Einkommensiche-
rung älterer Landwirte bei Betriebsaufgabe und zur 
sozialen Absicherung ausscheidender landwirtschaft-
licher Arbeitnehmer ausgebracht. 

Die Fraktion der SPD sieht in der noch offenen Frage 
möglicher EG-Forderungen wegen zuviel zugeteilter 
Milchquoten ein gewisses Haushaltsrisiko. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN verlangte die Umgestal-
tung landwirtschaftlicher Förderungsmittel für ein so-
zial-ökologisches Sofortprogramm zur Existenzsiche-
rung landwirtschaftlicher Bet riebe und Unterstützung 
einer ökologisch verträglichen Bewi rtschaftung sowie 
weitgehende Maßnahmen gegen das Waldsterben. 

Der Haushaltsausschuß hat sich bei der Beratung der 
Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Auf-
enthalt ausländischer Streitkräfte auch mit den zu-
nehmenden Manöverschäden durch alliierte Streit-
kräfte befaßt. Er hat einvernehmlich die Bundesregie-
rung aufgefordert, in Verhandlungen mit Alliierten, 
insbesondere mit Belgien, Großbritannien und Ka-
nada sicherzustellen, daß Manöverschäden auf das 
absolut Unvermeidliche begrenzt bleiben und sie fer-
ner gebeten, durch regelmäßige Inspektionen deut-
scher Fachbehörden darauf hinzuwirken, daß deut-
sche Umweltschutzbestimmungen auf alliiertem 
Truppengelände, Depots und Übungsplätzen einge-
halten werden. 

Der Haushaltsausschuß hat auf der Basis einer noch zu 
verhandelnden Beteiligung Italiens und der USA Mit-
tel für die Entschädigung der Opfer des Flugunglük-
kes von Ramstein bereitgestellt. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner das Problem militä-
rischer Tiefflüge erörtert. Die Fraktion der SPD und 
die Fraktion DIE GRÜNEN verlangten dabei einen 
weitgehenden Verzicht auf Tiefflüge und beanstan-
deten den ihrer Meinung nach zu geringen Einsatz 
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von Flugsimulatoren. Die Koalitionsfraktionen hoben 
die Bemühungen des Bundesverteidigungsministers 
zur Begrenzung des Fluglärms hervor. Sie betonten 
jedoch, daß auf Tiefflüge im Interesse der Verteidi-
gungsbereitschaft nicht verzichtet werden könne. Um 
auch von parlamentarischer Seite ein Signal zu setzen 
und die Bemühungen des Verteidigungsministers zu 
unterstützen, ist der Haushaltsausschuß übereinge-
kommen, den Ansatz für Betriebsstoff der Bundes-
wehr in Höhe von 100 Mio. DM qualifiziert zu sperren 
sowie eine vertretbare Kürzung von 30 Mio. DM vor-
zunehmen. Der Ausschuß sieht dabei einem Bericht 
des Verteidigungsministers über die Planungen und 
Ergebnisse zur Begrenzung des Tieffluglärms zu Be-
ginn des neuen Haushaltsjahres entgegen. 

Der Aufwuchs des Verteidigungshaushaltes ist in we-
sentlichen Teilen auf die gestiegenen Personalkosten 
zurückzuführen. Der Haushaltsausschuß hat die erfor-
derlichen Mittel für die vorgesehenen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Personalsituation der Streit-
kräfte bereitgestellt. Er hat an verschiedenen Stellen 
des Einzelplans Kürzungen — ohne Auswirkungen 
auf den Plafonds — vorgenommen und dabei ausführ-
lich die besonderen Auswirkungen der globalen Min-
derausgabe und des gestiegenen Dollarkurses auf mi-
litärische Beschaffungen erörtert, die letztlich eine 
weitere Einschränkung der Verteidigungsausgaben 
bedeuten. Der Ausschuß hat zum Ausgleich der 
Wechselkursanpassungen bei militärischen Beschaf-
fungen besondere Mittel ausgebracht. 

Der Haushaltsausschuß hat erneut eingehend die her

-

anstehenden Wehrtechnischen Forschungs- und Ent-
wicklungsprogramme erörtert. Die Fraktion der SPD 
hat sich dabei insbesondere wegen der außerordent-
lich hohen und langfristigen finanziellen Belastungen 
gegen Entwicklung und Beschaffung des Panzerab-
wehrhubschraubers der zweiten Genera tion und des 
Jagdflugzeuges 90 gewandt. Im Hinblick auf die Ent-
wicklung des Jagdflugzeuges 90 müsse auch gefragt 
werden, ob in der Zukunft die bemannte Flugabwehr 
überhaupt noch sinnvoll sei oder aber durch bodenge-
stützte Systeme ersetzt werden könne. Die Koalitions-
fraktionen machten hingegen deutlich, daß sie das 
Jagdflugzeug 90 aus militärischer und technologi-
scher Sicht für erforderlich halten. Die von der Frak-
tion der SPD angeführten Kosten seien überdies in der 
befürchteten Höhe nicht realis tisch. Darüber hinaus 
stünden insgesamt gesehen kostengünstigere Lösun-
gen nicht zur Verfügung. 

Der erneuten Forde rung der Fraktion der SPD nach 
erheblicher Aufstockung der Mittel für die Verbesse-
rung der Unterkünfte und des Wohnungsumfeldes der 
Soldaten hielt die Koalition entgegen, daß in diesem 
Bereich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
und unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen 
der Bundeswehr Verbesserungen vorgesehen seien. 
Die Fraktion der SPD wies wiede rum auf die fehlende 
Abdeckung der Bundeswehrplanung in der Finanz-
planung des Bundes hin. Die Fraktion DIE GRÜNEN 
verlangte über die Streichung militärischer Beschaf-
fungsvorhaben hinaus erhebliche Kürzungen und 
Einsparungen im gesamten Bereich des Verteidi-
gungshaushalts, um den Bet rieb der Bundeswehr zu 
reduzieren. 

Der Haushaltsausschuß hat im Zusammenhang mit 
den hohen Verkehrssteigerungen im Luftverkehr und 
den damit verbundenen Sicherheitsrisiken für den zi-
vilen Luftverkehr erhebliche Mittel zur Verbesserung 
der flugsicherungstechnischen Einrichtungen bewil-
ligt. 

Der Haushaltsausschuß hat durch Umschichtung im 
Verkehrshaushalt und durch Plafondsaufstockung zu-
sätzliche Mittel für den Um- und Ausbau der Bundes-
autobahnen und Bundesfernstraßen mit einem gewis-
sen Schwerpunkt auf Schallschutzmaßnahmen und 
für Einrichtungen zur Verkehrsbeeinflussung („Intel-
ligente Straße") bereitgestellt. 

Die Fraktion der SPD wandte sich gegen zusätzliche 
Mittel für den Bundesfernstraßenausbau und ver-
langte, die Prioritäten in der bestehenden Planung 
neu zu gewichten. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat sich bei den Beratun-
gen des Verkehrshaushalts unter Hinweis auf das ge-
schlossene Straßennetz dafür ausgesprochen, alle 
Mittel für den Aus- und Neubau von Bundesautobah-
nen und -fernstraßen zu streichen. Die von der Frak-
tion DIE GRÜNEN beantragte und von der SPD-Frak-
tion unterstützte Förderung der Einführung von Um-
welt-Abonnements bei kommunalen Verkehrsver-
bänden wurde von den Koalitionsfraktionen unter 
Hinweis auf die nicht gegebene Bundeszuständigkeit 
abgelehnt. 

Während die Fraktion der SPD die Auffassung vertrat, 
daß durch die Begrenzung der Bundesmittel für die 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemein-
den Arbeitsplätze verloren gegangen seien und die 
Gemeinden weiter belastet worden seien, verwiesen 
die Koalitionsfraktionen auf die geringen Mittelanfor-
derungen in diesem Bereich. 

Der Haushaltsausschuß hat wiederum Hilfen für die 
deutsche Seeschiffahrt ausgebracht. Unter der Vor-
aussetzung, daß ein zweites Schiffsregister, das zum 
Verlust von Arbeitsplätzen deutscher Seeleute führen 
würde, nicht eingerichtet wird, forde rte die Fraktion 
der SPD weitergehende Hilfen für die Seeschiffahrt. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner eingehend die Lage 
der Bundesbahn erörtert. Er hat entsprechend der im 
Regierungsentwurf vorgesehenen Regelung jährliche 
Zinsaufwendungen für bestimmte Altschulden der 
Bundesbahn vom Sondervermögen der Deutschen 
Bundesbahn in den Einzelplan 32 — Bundesschuld — 
übertragen. Der Ausschuß war sich einig, daß Lei-
stungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Attrakti-
vität der Deutschen Bundesbahn verbessert und auf 
Dauer erhalten werden müssen. Während die Frak-
tion der SPD und die Fraktion DIE GRÜNEN verlang-
ten, mit konkreten Schritten zur Verbesserung der 
Lage der Bundesbahn sofort zu beginnen und insbe-
sondere zur Frage der Befreiung von Alt- und Versor-
gungslasten sowie zur Übernahme der Schienenwe-
gekosten und für Maßnahmen zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit ein Konzept zu entwickeln, verwie-
sen die Koalitionsfraktionen auf die vom Bundeskabi-
nett zu berufende unabhängige Regierungskommis-
sion, die eine tragfähige Grundlage für eine längerfri-
stige Entwicklung der Bundesbahn unter verkehrspo- 
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litischen, gesamtwirtschaftlichen und fiskalischen 
Gesichtspunkten erarbeiten soll. 

Der Haushaltsausschuß hat für ein Sonderprogramm 
zur Wiedereingliederung von Frauen in das Erwerbs-
leben nach der Familienphase den erforderlichen Ver-
pflichtungsrahmen bereitgestellt und Umschichtung 
vorgenommen. Die Fraktion der SPD verlangte eine 
weitergehende Aufstockung des Programms und trat 
ferner dafür ein, die Mittel zur Förderung der Famili-
enplanung und zur Lösung von Schwangerschafts-
konflikten, die in der Vergangenheit lediglich Kon-
fliktsituationen von Frauen verschärft hätten, zugun-
sten verstärkter Maßnahmen für Verhütung und sexu-
alpädagogische Aufklärung einzusetzen. Die Fraktion 
DIE GRÜNEN forderte an verschiedenen Stellen zum 
Teil erhebliche Mittel und Umschichtungen zugun-
sten von Maßnahmen zur Verbesserung der gesell-
schaftlichen Stellung der Frau sowie Sondermaßnah-
men zur Bekämpfung des Frauenhandels und des 
Sex-Tourismus in der Dritten Welt. 

Der Haushaltsausschuß nahm entgegen, daß die Bun-
desregierung die vom Ausschuß zu Beginn des Jahres 
beschlossene Ergänzung der im Haushaltsplan ausge-
brachten Amtsbezeichnungen um die weibliche Form 
wegen noch ausstehender Verhandlungen mit den 
Bundesländern für ein einheitliches Vorgehen erst im 
Haushaltsentwurf 1990 vollziehen wird. 

Der Haushaltsausschuß hat gegenüber dem Regie-
rungsentwurf eine Aufstockung der Mittel für den 
Bundesjugendplan vorgesehen. Die Fraktion der SPD 
forderte darüber hinaus insbesondere zusätzliche Mit-
tel für die Jugendarbeit der Verbände, um den Aus-
wirkungen der Haushaltssperre des Haushaltsjahres 
1988 entgegenzuwirken. 

Der Ausschuß hat der gestiegenen Zahl der Zivil-
dienstleistenden haushaltsmäßig Rechnung getra-
gen. 

Im Bereich der Entwicklungspoli tik hat der Haus-
haltsausschuß die Bereitschaft der Bundesregierung 
entgegengenommen, Mehreinnahmen aus Rückflüs-
sen in Höhe von 120 Mio. DM unverzüglich nach Jah-
resbeginn unabhängig von ihrem Eingang für Zwecke 
der Entwicklungshilfe bereitzustellen. 

Der Haushaltsausschuß hat ausführlich den Beitrag 
der Bundesrepublik Deutschland zur erweiterten 
Strukturanpassungsfazilität des Internationalen Wäh-
rungsfonds erörtert und die erforderlichen Mittel im 
Einzelplan 23 bereitgestellt. 

Der Haushaltsausschuß hat ferner die haushaltsmäßi

-

gen Voraussetzungen geschaffen, um im Rahmen des 

Programms der Mitglieder des Pariser Clubs die Han-
delsschuldenlast armer hochverschuldeter Entwick-
lungsländer in Afrika südlich der Sahara zu ermäßi-
gen und so ihre Schuldendienstfähigkeit zu stärken. 
Er hat ferner den gestiegenen Beiträgen der Bundes-
republik zum Europäischen Entwicklungsfond, zur 
Weltbank, IDA und zu verschiedenen regionalen Ent-
wicklungsbanken Rechnung getragen. Die Fraktion 
der SPD beanstandete, daß der Einzelplan 23 unge-
achtet aller entwicklungspolitischen Absichtserklä-
rungen der Bundesregierung eine Unterdeckung auf-
weise und die Mittel für die Beteiligung der Bundes-
republik Deutschland an UN-Programmen zurückgin-
gen. Ferner sei es nicht sachgerecht, den nicht aus-
schließlich entwicklungspolitisch begründeten Bei-
trag der Bundesrepublik Deutschland zur erweiterten 
Strukturanpassungsfazilität des IWF dem Einzel-
plan 23 zuzurechnen, der damit eine unangemessene 
Einschränkung erfahre. Die SPD-Fraktion beantragte, 
die Ausgaben für Entwicklungshilfe zu Lasten des 
Verteidigungshaushaltes um 1 Mrd. DM zu erhö-
hen. 

Die Koalitionsfraktionen hielten entgegen, daß die 
Entwicklungspolitik nicht allein am Haushaltsauf-
wuchs des Einzelplans 23 gemessen werden könne. 
Vielmehr müßten auch die sich hier nicht unmittelbar 
auswirkenden Schuldenerlasse gegenüber den ärm-
sten Entwicklungsländern sowie die verbesserten 
Kreditkonditionen in die Be trachtung einbezogen 
werden. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN forderte einen weitgehen-
den Erlaß von Zinsen und Rückzahlungsverpflichtun-
gen aus der bilateralen finanziellen Zusammenarbeit 
mit Entwicklungsländern. 

Außerhalb der Entwicklungshilfe hat der Haushalts-
ausschuß zusätzliche Mittel für humanitäre Hilfsmaß-
nahmen im Bereich der Flüchtlingshilfe für Afghani-
stan bereitgestellt. 

D. Finanzielles Ergebnis der Beratungen 

Das finanzielle Ergebnis der Beratungen im Haus-
haltsausschuß ist mit den Veränderungen gegenüber 
der Regierungsvorlage aufgrund der Beschlüsse des 
Ausschusses in der nachstehenden Gesamtübersicht 
und tabellarisch nach Einnahmen und Ausgaben und 
nach Einzelplänen geordnet aufgeführt. 

Bonn, den 10. November 1988 

Carstens (Emstek) 
Wieczorek (Duisburg) 

Berichterstatter 

Roth (Gießen) 
Esters 

Dr. Weng (Gerlingen) 
Frau Vennegerts 
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HAUSHALT 1989 

Veränderungen aufgrund der Beratungen 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

Gesamtübersicht 

— Stand: 10. November 1988 — — Mio. DM — 

I. Ausgaben 

Entwurf 	  288 150 

Steigerung + 4,6 vH* ) 

Veränderung 	  + 2 105 

Ausgaben neu 	  290 255 

Steigerung + 5,4 vH* ) 

Investitionen 
Entwurf 	  36 560 

Veränderung 	  + 839 

Investitionen neu 	  37 399 

II. Einnahmen 

1. Steuereinnahmen 

Entwurf 	  234 001 

Veränderung 	  + 6 269 

Steuereinnahmen neu 	 240 270 

2. Sonstige Einnahmen 

Entwurf 	  22 176 

Veränderung 	  — 91 

Sonstige Einnahmen neu 	 22 085 

— Davon Bundesbank — 	 5 000 

3. Nettokreditaufnahme 

Entwurf 	  31 973 

Veränderung 	  — 4 073 

Nettokreditaufnahme neu 	 27 900 

*) Gegenüber Soll 1988 
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Finanzielle Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1989 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

Einnahmen 

Ergebnis Haushaltsausschuß 

Regierungs

-

entwurf Erhöhungen Herab

-s

etzungen 

Mehr (+) 
Weniger (—) 

(Saldo) 
Neuer Ansatz Epl. 

 Ressort  

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

01 Bundes- 
präsident und 
Bundes- 
präsidialamt 101 — — — 101 

02 Deutscher 
Bundestag 2 911 — — — 2 911 

03 Bundesrat 16 — — — 16 
04 Bundes- 

kanzler und 
Bundes- 
kanzleramt 2 135 — — — 2 135 

05 Auswärtiges 
Amt 53 195 — — — 53 195 

06 Bundes- 
minister des 
Innern 29 622 — 180 — 180 29 442 

07 Bundes- 
minister der 
Justiz 259 016 3 000 — + 3 000 262 016 

08 Bundes- 
minister der 
Finanzen 876 576 — — - 876 576 

09 Bundes- 
minister für 
Wirtschaft 412 917 3 000 — + 3 000 415 917 

10 Bundes- 
minister für 
Ernährung, 
Landwirtschaft 
und Forsten 269 673 — — — 269 673 

11 Bundes- 
minister für 
Arbeit und 
Sozialordnung 436 205 — — — 436 205 

12 Bundes- 
minister für 
Verkehr 979 215 34 762 8 887 + 25 875 1 005 090 

13 Bundes- 
minister für 
das Post und 
Fernmelde- 
wesen 5 332 053 157 000 — +157 000 5 489 053 

14 Bundes- 
minister der 
Verteidigung 715 256 — — — 715 256 

15 Bundes- 
minister für 
Jugend, Fa- 
milie, Frauen 
und Gesund- 
heit 80 169 3 500 — + 3 500 83 669 



Drucksache 11/3230 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Ergebnis Haushaltsausschuß 

Regierungs

-

entwurf Erhöhungen Herab

-s

etzungen 

Mehr (+) 
Weniger (—) 

(Saldo) 
Neuer Ansatz 

Epl. 
 Ressort  

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

16 Bundes- 
minister für 
Umwelt, Na- 
turschutz und 
Reaktor- 
sicherheit 4 118 — — — 4 118 

19 Bundes- 
verfassungs- 
gericht 437 37 — + 37 474 

20 Bundes- 
rechnungshof 13 654 — + 654 667 

23 Bundes- 
minister für 
wirtschaftliche 
Zusammen- 
arbeit 1 426 552 30 164 108 100 — 77 936 1 348 616 

25 Bundes- 
minister für 
Raumordnung,  
Bauwesen 
und Städtebau 1 065 020 122 000 — + 122 000 1 187 020 

27 Bundes- 
minister für 
innerdeutsche 
Beziehungen 1 553 — — — 1. 553 

30 Bundes- 
minister für 
Forschung 
und Techno- 
logie 74 143 — — — 74 143 

31 Bundes- 
minister für 
Bildung und 
Wissenschaft 329 883 8 000 — + 8 000 337 883 

32 Bundesschuld 33814 703 — 4 273 000 —4 273 000 29 541 703 
33 Versorgung 85 000 — — — 85 000 
35 Verteidi- 

gungslasten 
im Zusammen- 
hang mit dem 
Aufenthalt 
ausländischer 
Streitkräfte 199 630 — — — 199 630 

36 Zivile Vertei- 
digung 18 112 — — — 18 112 

60 Allgemeine 
Finanz- 
verwaltung 241 681 776 12 519 000 6 385 950 +6 133 050 247 814 826 

Summe 288 150 000 12 881 117 10 776 117 +2 105 000 290 255 000 

Anmerkung: Im Epl. 32 (Spalte 6) Nettokreditaufnahme 	= 27 900 000 
Im Epl. 60 (Spalte 5) Steuermehreinnahmen 	= 6 269 000 
Im Epl. 60 (Spalte 6) Münzeinnahmen 	= 800 000 
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Finanzielle Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1989 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

Ausgaben 

Ergebnis Haushaltsausschuß 

Epl.  Regierangs- Erhöhungen Herab- Mehr (+) 
Weniger (—) Neuer Ansatz Ressort  entwurf setzungen (Saldo) 

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

01 Bundes- 
präsident und 
Bundes- 
präsidialamt 27 639 70 783 — 713 26 926 

02 Deutscher 
Bundestag 601 699 30 493 15 805 + 14 688 616 387 

03 Bundesrat 14 493 290 — + 290 14 783 

04 Bundes- 
kanzler und 
Bundes- 
kanzleramt 572 169 1 459 13 231 — 11 772 560 397 

05 Auswärtiges 
Amt 2 739 315 171 639 28 442 +143 197 2 882 512 

06 Bundes- 
minister des 
Innern 4 202 218 144 337 25 879 +118 458 4 320 676 

07 Bundes- 
minister der 
Justiz 467 242 4 019 4 529 — 510 466 732 

08 Bundes- 
minister der 
Finanzen 3 856 543 5 535 64 736 — 59 201 3 797 342 

09 Bundes- 
minister für 
Wirtschaft 7 486 501 146 540 101 265 + 45 275 7 531 776 

10 Bundes- 
minister für 
Ernährung, 
Landwirtschaft 
und Forsten 9 522 517 50 087 106 052 — 55 965 9 466 552 

11 Bundes- 
minister für 
Arbeit und 
Sozialordnung 66 888 609 939 263 175 310 +763 953 67 652 562 

12 Bundes- 
minister für 
Verkehr 24 885 081 168 862 112 835 + 56 027 24 941 108 

13 Bundes- 
minister für 
das Post und 
Fernmelde- 
wesen 21 209 — — — 21 209 

14 Bundes- 
minister der 
Verteidigung 53 300 000 257 595 272 774 — 15 179 53 284 821 
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Ergebnis Haushaltsausschuß 

Regierungs

-

entwurf Erhöhungen Herab

-s

etzungen 

Mehr (+) 
Weniger (—) 

(Saldo) 
Neuer Ansatz 

Epl. 
 Ressort  

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

15 Bundes- 
minister für 
Jugend, Fa- 
milie, Frauen 
und Gesund- 
heit 19 684 183 869 401 10 941 + 858 460 20 542 643 

16 Bundes- 
minister für 
Umwelt, Na- 
turschutz und 
Reaktor- 
sicherheit 529 642 12 565 739 + 11 826 541 468 

19 Bundes- 
verfassungs- 
gericht 15 454 85 — + 85 15 539 

20 Bundes- 
rechnungshof 56 623 2 791 105 + 2 686 59 309 

23 Bundes- 
minister für 
wirtschaftliche 
Zusammen- 
arbeit 7 005 183 211 422 107 459 + 103 963 7 109 146 

25 Bundes- 
minister für 
Raumordnung, 
Bauwesen 
und Städtebau 6 081 747 266 127 18 235 + 247 892 6 329 639 

27 Bundes- 
minister für 
innerdeutsche 
Beziehungen 1 168 444 33 280 5 964 + 27 316 1 195 760 

30 Bundes- 
minister für 
Forschung 
und Techno- 
logie 7 654 286 90 420 99 301 — 8 881 7 645 405 

31 Bundes- 
minister für 
Bildung und 
Wissenschaft 3 558 439 3 401 4 580 — 1 179 3 557 260 

32 Bundesschuld 37 018 060 858 420 308 055 + 550 365 37 568 425 
33 Versorgung 10 388 810 — 200 500 — 200 500 10 188 310 
35 Verteidi- 

gungslasten 
im Zusam- 
menhang 
mit dem 
Aufenthalt 
ausländischer 
Streitkräfte 1 814 746 15 000 10 000 + 5 000 1 819 746 

36 Zivile Vertei- 
digung 877 172 1 046 8 816 — 7 770 869 402 

60 Allgemeine 
Finanz- 
verwaltung 17 711 976 130 589 613 400 — 482 811 17 229 165 

Summe 288 150 000 4 414 736 2 309 736 +2 105 000 290 255 000 
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Finanzielle Ergebnisse der Beratungen des Haushaltsentwurfs 1989 
im Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages 

Verpflichtungsermächtigungen 

Ergebnis Haushaltsausschuß 

Epl. 
 Ressort  

Regierungs

-

entwurf Erhöhungen Herab

-

setzungen 

Mehr (+) 
Weniger (—) 

(Saldo) 
Neuer Ansatz 

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

01 Bundes- 
präsident und 
Bundes- 
präsidialamt 3 587 439 0 + 439 4 026 

02 Deutscher 
Bundestag 16 879 27 000 0 + 27 000 43 879 

03 Bundesrat 0 0 0 0 0 
04 Bundes- 

kanzler und 
Bundes- 
kanzleramt 208 377 580 0 + 580 208 957 

05 Auswärtiges 
Amt 820 127 54 615 0 + 54 615 874 742 

06 Bundes- 
minister des 
Innern 420 747 43 431 30 000 + 13 431 434 178 

07 Bundes- 
minister der 
Justiz 10 789 0 0 0 10 789 

08 Bundes- 
minister der 
Finanzen 251 580 14 475 40 000 — 25 525 226 055 

09 Bundes- 
minister für 
Wirtschaft 9 456 137 5 585 600 0 +5 585 600 15 041 737 

10 Bundes- 
minister für 
Ernährung, 
Landwirtschaft 
und Forsten 2 239 897 0 972 219 — 972 219 1 267 678 

11 Bundes- 
minister für 
Arbeit und 
Sozial- 
ordnung 117 470 500 9 610 — 9 110 108 360 

12 Bundes- 
minister für 
Verkehr 3 578 518 40 200 25 000 + 15 200 3 593 718 

13 Bundes- 
minister für 
das Post und 
Fernmelde- 
wesen 17 300 0 0 0 17 300 

14 Bundes- 
minister der 
Verteidigung 15 923 487 463 000 23 000 + 440 000 16 363 487 

15 Bundes- 
minister für 
Jugend, 
Familie, 
Frauen und 
Gesundheit 345 030 28 000 0 + 28 000 373 030 
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Ergebnis Haushaltsausschuß 

Epl.  Regierungs- Erhöhungen Herab- Mehr (+) 
Weniger (—) Neuer Ansatz 

Ressort entwurf setzungen (Saldo) 

In Tausend DM 

1 2 3 4 5 6 

16 Bundes- 
minister für 
Umwelt, 
Naturschutz 
und 
Reaktorsicher- 
heit 268 040 0 0 0 268 040 

19 Bundes- 
verfassungs- 
gericht 0 0 0 0 0 

20 Bundes- 
rechnungshof 850 0 0 0 850 

23 Bundes- 
minister für 
wirtschaftliche 
Zusammen- 
arbeit 6 652 211 1 066 219 30 800 +1 035 419 7 687 630 

25 Bundes- 
minister für 
Raumordnung, 
Bauwesen 
und 
Städtebau 1 141 240 650 500 0 + 650 500 1 791 740 

27 Bundes- 
minister für  
innerdeutsche 
Beziehungen 179 056 0 0 0 179 056 

30 Bundes- 
minister für 
Forschung 
und 
Technologie 4 003 856 276 000 8 000 + 268 000 4 271 856 

31 Bundes- 
minister für 
Bildung und 
Wissenschaft 378 898 4 900 7 050 — 2 150 376 748 

32 Bundesschuld 0 0 0 0 0 
33 Versorgung 0 0 0 0 0 

35 Verteidi- 
gungslasten 
im 
Zusammen- 
hang mit dem 
Aufenthalt 
ausländischer 
Streitkräfte 0 43 450 0 + 43 450 43 450 

36 Zivile 
Verteidigung 643 793 4 200 3 000 + 1 200 644 993 

60 Allgemeine 
Finanz- 
verwaltung 7 431 800 9 150 000 7 350 000 +1 800 000 9 231 800 

Summe 54 109 669 17 453 109 8 498 679 +8 954 430 63 064 099 
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Erläuterung der wesentlichen Veränderungen 
— Beträge in Mio. DM — 

I. Einnahmen (Veränderungen von mehr als 10 Mio. DM) 

Kap. Titel Zweckbestimmung Veränderung 

12 10 121 01 Gewinn der Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen 
mbH 	  10,2 

12 14 111 01 Gebühren und tarifliche Entgelte 	  14,5 

Sonstiges 	  1,2 

25,9 Summe Epl. 12 	 

13 02 122 01 Ablieferung der Deutschen Bundespost 	  157,0 
Sonstiges 	  0,0 

157,0 Summe Epl. 13 	 

23 02 134 01 Rückzahlungen in Anwendung von Werterhaltungsklauseln 	 26,2 

23 02 166 01 Zinsen aus Darlehen der bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit mit 
Entwicklungsländern und Erträge aus Treuhandbeteiligungen in Ent- 
wicklungsländern 	  38,1- 

23 02 186 01 Tilgung von Darlehen der bilateralen Finanziellen Zusammenarbeit 
mit Entwicklungslände rn  und Rückflüsse aus Treuhandbeteiligungen 
in Entwicklungsländern 	  60,0— 
Sonstiges 	  6,0— 

77,9- Summe Epl. 23 	 

25 02 181 13 Tilgungsbeträge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus Aufwen- 
dungsdarlehen (Regionalprogramm) 	  120,0 
Sonstiges 	  2,0 

122,0 Summe Epl. 25 	 

32 01 325 11 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt 	  4 073,0- 
32 08 111 01 Einnahmen aus Gewährleistungsmaßnahmen 	  200,0— 

Sonstiges 	  0,0 

4 273,0- Summe Epl. 32 	 

60 01 011 01 Lohnsteuer 	  297,5 

60 01 012 01 Veranlagte Einkommensteuer 	  1 062,5 

60 01 013 01 Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 	  3 650,0 
60 01 014 01 Körperschaftsteuer 	  1 150,0- 
60 01 015 01 Umsatzsteuer 	  825,0- 
60 01 016 01 Einfuhrumsatzsteuer 	  1 105,0 
60 01 016 02 Zuweisungen an Länder gemäß § 11 a des Gesetzes über den Finanz- 

ausgleich zwischen Bund und Ländern 	  24,0- 
60 01 017 01 Gewerbesteuerumlage 	  130,0 
60 01. 019 01 Zuweisungen an die Europäischen Gemeinschaften nach BSP- 

Schlüssel 2 300,0- 
60 01 024 01 Versicherungsteuer 30,0 
60 01 026 03 Zölle für Waren des Vertrages über die Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Zölle für EGKS-Waren) 	 50,0— 
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Kap. Titel Zweckbestimmung Veränderung 

60 01 028 01 Kaffeesteuer 	  50,0 
60 01 033 01 Branntweinabgaben 	  50,0- 
60 01 034 01 Schaumweinsteuer 	  110,0 
60 01 041 02 Mineralölsteuer (sonstiges Aufkommen) 	  660,0 
60 01 092 01 Münzeinnahmen 	  95,0- 
60 01 019 11 Zuweisungen an die Europäischen Gemeinschaften nach BSP- 

Schlüssel 	  5 000,0 
60 01 019 15 Mindereinnahmen Steuerreform 1990 einschl. vorgezogene Erhöhung 

der Kilometerpauschale auf 0,43 DM (ohne Subventionsabbau Woh- 
nungsbauprämie) 	  1 521,0- 

60 01 019 19 Zusätzliche Abführung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel an die Euro- 
päischen Gemeinschaften 	  300,0 

60 01 020 17 Globalansatz für vorgesehene Steuererhöhungen 	  260,0- 
60 01 026 18 Abführung der Zölle für EGKS-Waren an die Europäischen Gemein- 

schaften 	  50,0 
60 02 133 01 Einnahmen aus der Veräußerung von Anteilsrechten des Bundes und 

aus der Liquidation von Bundesunternehmen 	  100,0- 
60 06 276 01 Erhebungskostenpauschale 	  60,0 

Sonstiges 	  3,1 

6 133,1 Summe Epl. 60 	 
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Erläuterung der wesentlichen Veränderungen 
- Beträge in Mio. DM  - 

II. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Veränderungen von mehr als 10 Mio. DM) 

Veränderung 

Ausgaben 

Verpflich

-

tungs

-

ermächti- 

Kap. Titel Zweckbestimmung 

gungen 

02 01 712 02 Baumaßnahmen im Bürohochhaus für Abgeordnete 	 13,0- 27,0 
02 01 812 41 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 

ständen 	  10,1 
Sonstiges  17,6 0,0 

14,7 27,0 Summe Epl. 02 	 

05 01 812 11 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- 
ständen 	  33,0 

05 01 812 32 Prozeßrechnergesteuerte Chiff rier- und Fernmeldebetriebsan- 
lage einschließlich Pe ripheriegeräte und Software 	 19,3- 2,6 

05 02 686 12 Für humanitäre Hilfsmaßnahmen im Ausland außerhalb der 
Entwicklungshilfe 	  20,0 

05 02 686 30 Beitrag an die Vereinten Nationen 	  117,7 
Sonstiges 	  24,8 19,0 

143,2 54,6 Summe Epl. 05 	 

06 02 684 05 Globalzuschüsse zur gesellschaftspolitischen und demokrati- 
schen Bildungsarbeit 	  9,2 27,7 

06 12 712 01 Neubau der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Ver- 
waltung 	  8,5- 30,0- 

06 40 681 05 Einmalige Unterstützung für im Bundesgebiet einschließlich 
Berlin (West) eintreffende Aussiedler und Zuwanderer sowie 
ihnen gleichgestellte Personen 17,0 

06 40 681 06 Eingliederungshilfen für ehemalige politische Häftlinge 54,0 
Sonstiges 	  46,7 15,7 

118,5 13,4 Summe Epl. 06 	 

08 03 518 01 Mieten und Pachten 	  2,8- 40,0- 
08 06 831 09 Kapitalzuführung an Unternehmen des industriellen Bundes- 

vermögens 	  30,0- 
Sonstiges 	  26,4- 14,5 

59,2- 25,5- Summe Epl. 08 	 

09 02 671 11 Ausgaben für die Steinkohlenbevorratung 	  24,0 
09 02 697 13 Erstattung der Erblasten des Steinkohlenbergbaus 	 90,0 330,0 
09 02 698 12 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus 34,0 45,0 
09 02 662 61 Zinszuschüsse und Erstattungen von Darlehensausfällen im 

Rahmen des Eigenkapitalhilfeprogramms zur Gründung 
selbständiger Existenzen 	  1,0- 30,0 

09 02 698 61 Ansparzuschüsse zur Förderung der Gründung selbständiger 
Existenzen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 	 20,0- 

09 02 532 82 Kosten der Beteiligung des Bundes an der Weltausstellung 
1992 in Sevilla 	  12,0 
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Veränderung 

Ausgaben 

Verpflich

-

tungs

-

ermächti- 
Kap. Titel Zweckbestimmung 

gungen 

09 02 683 91 Zuschuß zur Abdeckung von Altlasten beim Airbuspro- 
gramm 	  70,0- 4 446,0 

09 02 862 91 Darlehen zur Entlastung der Serienfinanzierung beim Airbus 300,0 

09 02 662 74 Zinszuschüsse zur Finanzierung von Aufträgen an die deut- 
schen Schiffswerften 	  300,0 

09 02 683 74 Wettbewerbshilfen für die deutschen Schiffswerften 	 70,0 

Sonstiges 	  12,3 28,6 

45,3 5 585,6 Summe Epl. 09 	 

10 02 656 51 Zuschüsse zur Förderung der Altershilfe für Landwirte 	 45,0 

10 02 656 58 Zuschüsse zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftli- 
chen Erwerbstätigkeit 	  970,0- 

10 03 652 91 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für 
Maßnahmen zur Anpassung an die Marktentwicklung der Ge- 
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes" 	  50,0- 

10 04 683 14 Vergütung für die freiwillige Aufgabe der Milcherzeugung 
(Milchrente 4) 	  12,0- 

10 04 683 16 Vergütung für die Stillegung von Referenzmengen bei Milch 40,0- 

Sonstiges 	  1,0 2,2- 

56,0- 972,2- Summe Epl. 10 ... 

11 02 682 01 Erstattung von Fahrgeldausfällen 	  20,0- 

11 02 681 21 Anpassungsbeihilfen nach dem Vertrag über die Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 	 43,6- 

11 12 616 31 Zuschuß an die Bundesanstalt für Arbeit 	  700,0 

11 13 646 02 Erstattung der Aufwendungen für Leistungen bei Krankheit an 
Heimkehrer und durch Gesetz gleichgestellte Personengrup- 
pen 	  30,0 

11 13 646 07 Leistungen des Bundes für Kindererziehungszeiten der Jahr- 
gänge vor 1921 	  100,0- 

11 13 656 01 Zuschuß des Bundes an die Rentenversicherung der Arbeiter 23,2 

11 13 656 03 Zuschuß des Bundes an die knappschaftliche Rentenversiche- 
rung 	  150,0 

Sonstiges 	  24,3 9,1- 

764,0 9,1- Summe Epl. 11 ... 

12 03 811 91 Erwerb und Umbau von Fahrzeugen 	  12,2 

12 10 712 32 Baumaßnahmen an bundeseigenen Nebenbetrieben der Bun- 
desautobahnen 	  35,7- 25,0- 

12 10 741 11 Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau einschl. Schallschutzmaß- 
nahmen (Bundesautobahnen) 	  60,0 14,0 

12 10 741 21 Erneuerung, Um-, Aus- und Neubau einschl. Schallschutzmaß- 
nahmen (Bundesstraßen) 	  35,0 7,0 

12 20 682 11 Abgeltung von Belastungen im Schienenverkehr bei der Wahr- 
nehmung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben 	  60,0 

12 20 891 21 Allgemeine Investitionszuschüsse zur Verstärkung der eige- 
nen Mittel (ohne Streckenausbau) 	  60,0- 

Sonstiges 	  3,3- 7,0 

56,0 15,2 Summe Epl. 12 	 
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Veränderung 

Kap. Titel Zweckbestimmung 
Ausgaben 

Verpflich

-

tungs

-

ermächti- 
gungen 

14 02 554 98 Verstärkung der Ausgaben für militärische Beschaffungen im 
Zusammenhang mit Wechselkursanpassungen 	 134,0 

14 02 558 41 Infrastrukturmaßnahmen 	  20,0- 
14 03 525 71 Aus- und Fortbildung, Umschulung 	  12,3 
14 12 556 12 Baumaßnahmen im Wehrbereich II 	  5,0 21,0- 
14 12 556 14 Baumaßnahmen im Wehrbereich IV 	  24,0 

14 15 554 01 Beschaffung von Fahrzeugen für die Streitkräfte einschließlich 
des Zubehörs ausgenommen Personenkraftwagen 	 52,0 

14 15 554 02 Beschaffung von Kampffahrzeugen 	  10,0- 389,0 
14 15 554 04 Beschaffung von Munition 	  70,0- 

14 17 522 01 Betriebsstoff für die Bundeswehr 	  30,0- 
14 17 551 11 Entwicklung der streitkräftespezifischen Datenverarbeitung 	 30,0 
14 20 551 11 Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung 	 80,0- 
14 21 812 04 Erwerb von Ausstattungen im Inland für die technischen und 

wissenschaftlichen Dienststellen sowie den Güteprüfdienst 	 20,0 
Sonstiges 	  10,5- 0,0 

15,2- 440,0 Summe Epl. 14 	 

15 02 684 03 Zuschüsse an die Wohlfahrts- und Vertriebenenverbände für 
die Betreuung der Aussiedler, Zuwanderer und Besuchsreisen- 
den aus der DDR sowie von ausländischen Flüchtlingen 	 11,5 

15 02 685 02 Einlage in die Stiftung „Mutter und Kind - Schutz des unge- 
borenen Lebens" 	  20,0 

15 02 685 03 Für Arbeiten und Maßnahmen auf dem Gebiet der rechtlichen 
und sozialen Stellung der Frau 	  12,0 

15 02 652 11 Beihilfen (Überbrückungsvorschüsse und Zuschüsse) an junge 
Zuwanderer für ihre Schul- und Berufsausbildung (einschließ- 
lich Umschulung und Fortbildung) 	  40,0 

15 02 642 71 Kindergeld für Bedienstete und Versorgungsempfänger der 
Länder 	  50,0 

15 02 643 71 Kindergeld für Bedienstete und Versorgungsempfänger der 
Gemeinden und Gemeindeverbände 	  20,0 

15 02 681 74 Kindergeld für Bedienstete und Versorgungsempfänger der 
bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftun- 
gen des öffentlichen Rechts 	  20,0 

15 02 681 75 Kindergeld für Berechtigte, die das Kindergeld nach § 15 Bun- 
deskindergeldgesetz von der Bundesanstalt für Arbeit - Kin- 
dergeldkasse - erhalten 	  535,0 

15 08 681 21 Allgemeine Leistungen 	  12,2 
15 08 681 23 Sonderleistungen 	  14,8 
15 08 423 37 Sold, Zulagen und Zuwendungen für Dienstleistende 	 26,1 
15 08 423 38 Versicherungsbeiträge für Dienstleistende 	  36,0 
15 08 671 42 Zuschüsse an Beschäftigungsstellen zur Entlastung vom Auf- 

wand für Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung der 
Dienstleistenden 	  40,0 
Sonstiges 	  32,8 1,0 

858,5 13,0 Summe Epl. 15 	 
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Veränderung 

Ausgaben 

Verpflich

-

tungs

-

ermächti- 

Kap. Titel Zweckbestimmung 

gungen 

23 02 666 02 Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur Erweiterten 
Strukturanpassungsfazilität (ESAF) des Internationalen Wäh- 
rungsfonds (IWF)  1,2 17,4 

23 02 666 03 Zuschüsse für Entwicklungsländer in Afrika südlich der Sahara 
zu Konsolidierungszinsen bei Umschuldung verbürgter Han- 
delskredite  42,7 372,8 

23 02 686 04 Förderung der gesellschaftspolitischen Bildung in Entwick- 
lungsländern  10,0 12,0 

23 02 686 07 Förderung entwicklungswichtiger Partnerschaften zwischen 
Einrichtungen der deutschen Wirtschaft und solchen der Ent- 
wicklungsländer 6,0 24,8 

23 02 831 01 DEG Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in 
Entwicklungsländern GmbH, Köln 	  70,0 

23 02 836 01 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
(Weltbank) 	  1,7 15,4 

23 02 836 02 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital der 
Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA) 	 40,7 

23 02 836 04 Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland am Kapital der 
Afrikanischen Entwicklungsbank und am Afrikanischen Ent- 
wicklungsfonds 	  4,4 26,8 

23 02 866 01 Bilaterale Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungslän- 
dern 	  106,3- 460,0 

23 02 896 03 Bilaterale Technische Zusammenarbeit mit Entwicklungslän- 
dern 	  40,0 29,0- 
Sonstiges 	  63,5 65,2 

104,0 1 035,4 Summe Epl. 23 	 

25 02 882 01 Zuweisungen für Investitionen an Länder zur Förderung des 
Aussiedlerwohnungsbaues 	  187,5 562,5 

25 02 893 01 Prämien nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz 	 40,0 
25 02 661 23 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen - Abwicklung - 	 30,0 
25 02 893 34 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland 	 21,0 
25 04 714 01 Baumaßnahmen für den Deutschen Bundestag 	 16,0- 64,5 

Sonstiges 	  6,4 2,5 

247,9 650,5 Summe Epl. 25 	 

27 02 682 22 Pauschale Abgeltung für Leistungen der Deutschen Bundes- 
bahn im Schienen-Personenverkehr zwischen der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschland 	  32,5 
Sonstiges 	  5,2- 0,0 

27,3 0,0 Summe Epl. 27 	 

30 02 683 29 Beteiligung am Innovationsrisiko technologieorientierter Pro- 
duktentwicklungen und Unternehmensgründungen 	 60,0 

30 03 686 01 Leistungen an die Europäische Organisa tion für Kernforschung 
(CERN) in Genf 	  10,5- 

30 04 892 40 Investitionszuschüsse 	  15,0 100,0 
30 05 892 13 Investitionen für ra tionelle Energieverwendung und neue 

Energiequellen 	  20,0 15,0 
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Veränderung 

Ausgaben 
Verpflich

-

tungs

-

ermächti- 

Kap. Titel Zweckbestimmung 

gungen 

30 06 686 01 Beitrag bzw. Leistungen an die Europäische Weltraumorgani- 
sation (EWO) in Paris 	  30,0- 

30 08 683 21 Förderung von Forschung und Entwicklung in ausgewählten 
Bereichen der Lasertechnik 	  5,0 24,0 

30 12 739 01 Ankauf und Ausbau eines neuen Dienstgebäudes 	 13,7 8,0- 
Sonstiges 	  22,1- 17,1 

8,9- 208,1 Summe Epl. 30 	 

32 03 541 01 Ausgaben aus Anlaß der Beschaffung von Mitteln im Wege des 
Kredits 	  30,0- 

32 05 575 01 Zinsen für Bundesanleihen 	  54,0 
32 05 575 02 Zinsen für Bundesschatzbriefe 	  76,0 
32 05 575 03 Zinsen für Bundesobligationen 	  26,0 
32 05 575 04 Zinsen für Schuldscheindarlehen 	  105,0- 
32 05 575 05 Zinsen für Bundesschatzanweisungen 	  118,0- 
32 05 575 09 Disagio auf Bundesanleihen, Bundesobligationen, Bundes- 

schatzanweisungen und Darlehen 	  30,0- 
32 05 575 21 Zinsen für Kassenverstärkungskredite 	  25,0- 
32 08 870 01 Bedingungsgemäße Entschädigung aus Bürgschaften, Garan- 

tien oder sonstigen Gewährleistungen; Zahlungen zur Abwen- 
dung oder Minderung von Schäden; Kosten der Gewährlei- 
stungen 	  700,0 
Sonstiges 	  2,4 0,0 

550,4 0,0 Summe Epl. 32 	 

33 03 432 01 Ruhegehälter 	  20,0- 
33 04 433 03 Übergangsgebührnisse und Ausgleichsbezüge 	 60,0- 
33 04 433 04 Übergangsbeihilfen 	  40,0- 
33 04 446 01 Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften 	 20,0- 
33 08 437 01 Ruhegehälter 	  12,0- 
33 08 437 02 Witwen- und Waisengelder 	  28,0- 

Sonstiges 	  20,5- 0,0 

200,5- 0,0 Summe Epl. 33 	 

35 11 698 02 Abgeltung von Schäden, die nach dem 5. Mai 1955 im Zusam- 
menhang mit dem Aufenthalt der ausländischen Streitkräfte im 
Bundesgebiet entstanden sind 	  15,0 
Sonstiges 	  10,0- 43,5 

5,0 43,5 Summe Epl. 35 ... . 

60 02 540 01 Prägekosten, Metallbeschaffungskosten, Kosten für den Ver- 
trieb von Sammlermünzen, die Unterhaltung des Münzumlaufs 
und die Bekämpfung der Falschmünzerei 	  31,0- 

60 02 684 01 Kosten zur Durchführung des Gesetzes über die politischen 
Parteien 	  25,0 

60 02 882 04 Finanzhilfen des Bundes nach Art. 104 a Abs. 4 GG an struk- 
turschwache Bundesländer 	  50,0 7 200,0- 

60 02 972 01 Einsparungen beim Eigenverbrauch im staatlichen und im 
staatsnahen Bereich 	  360,0- 



Drucksache 11/3230 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Veränderung 

Ausgaben 

Verpflich

-zungs-

ermächti- 
Kap. Titel Zweckbestimmung 

gungen 

60 02 972 04 Einsparungen bei Finanzhilfen (Ausgabesubventionen) und 
subventionsähnliche Leistungen 	  100,0- 

60 04 654 01 Zuschüsse an den Ausgleichsfonds 	  50,0 

60 04 661 02 Zinszuschüsse im Rahmen des Gemeindeprogramms der Kre- 
ditanstalt für Wiederaufbau 	  55,0- 

60 04 688 01 Pauschalsumme zur Abgeltung von Straßenbenutzungsgebüh- 
ren für Personenkraftwagen im Verkehr in und durch die 
DDR 	  550,0 

60 05 882 11 Zusätzlicher Bundeszuschuß für strukturbessernde Investitio- 
nen im Land Berlin 	  50,0— 150,0- 

60 05 688 21 Pauschalsumme nach Art. 18 des Abkommens über den Tran- 
sitverkehr mit Berlin (West) 	  8 600,0 

Sonstiges 	  11,8— 0,0 

482,8— 1 800,0 Summe Epl. 60 	 


